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„F ü rstlich e  Herren zur Zeit der Perserkriege“  —  so ist der 
Aufsatz betitelt, in dem B e r v e  (Antike 12 , 1936, S. 1 ff.) versucht 
hat, unter bewußter Distanzierung von der vorwiegend verfas
sungsgeschichtlich eingestellten Forschung ein w irklich blut- 
und lebensvolles Bild vom Griechentum um die W ende vom  6. 
zum 5. Jahrhundert zu zeichnen. Nicht die M achtkäm pfe der 
in den einzelnen Poleis miteinander ringenden Gruppen und der 
von ihnen abhängigen Volksführer erscheinen ihm als die treiben
den K räfte , sondern das W irken von kraftvollen Einzelm enschen 
ist es, das den G ang der Entw icklung bestimmt. N och nicht 
restlos in die nach seiner Ansicht damals erst allm ählich ent
stehende Polis sich einfügend, suchen diese Persönlichkeiten 
lediglich ihre eigenen egoistischen Ziele zu erreichen, wobei sie 
die Gem einschaft nur soweit anerkennen, als sie sich für diese 
Zwecke w illig lenken läßt. Diese überragenden Einzelm enschen, 
die er in den sizilischen und kleinasiatischen Tyrannen, in spar
tanischen Königen wie Kleomenes und Pausanias, in Athenern 
wie Kleisthenes, M iltiades, Themistokles und mit einer gewissen 
Einschränkung auch noch in Kim on verkörpert sieht, seien in 
W ahrheit die letzten Repräsentanten der großen sich in jenen 
T agen  zum U ntergang neigenden glanzvollen Epoche, deren 
C harakter die griechischen Adelsgeschlechter bestimmt haben.

Dieselbe A uffassung vertritt B e r v e  neuerdings auch in seinem 
„ M i l t i a d e s “ , in dem er sein in dem genannten A ufsatz ab
gegebenes U rteil an der Persönlichkeit des Philaiden eingehend 
zu begründen sucht.1 Gegenüber den in diesem W erk vorgetra
genen Ausführungen lassen sich jedoch, wie ich glaube, erheb
liche Bedenken geltend machen, die mir im Hinblick au f die A u f
fassung des M iltiades und seiner Stellung zur athenischen Polis2

1 Helmut B e r v e ,  Miltiades. Studien zur Geschichte des M annes und 
seiner Zeit. Hermes-Einzelschr. 2, Berlin 1937 (im folg. nur als B e  r v e  zitiert).

2 D er Einfachheit halber wird hier wie auch sonst in dieser Untersuchung, 
wie überhaupt in der modernen Forschung in Anlehnung an Ja k o b  B u r c k -  
h a r d t  in seiner „Griechischen Kulturgeschichte“ , der B eg r i f f  „ P o l i s “  auch 
ohne weiteres zur Bezeichnung des athenischen Staates verwandt, obwohl man 
sich bewußt sein muß, daß als dessen offizielle Bezeichnung in den Inschriften des 
5. Jahrhunderts, d. h. als der maßgebende staatsrechtliche Terminus, ,,ό δήμος ό



von entscheidender Bedeutung zu sein scheinen. Dies im einzelnen 
zu begründen und zu einigen weiteren von B e r v e  angeschnit
tenen Problemen Stellung zu nehmen, erscheint mir um so vor
dringlicher, als gegen seine grundsätzliche A uffassung bisher 
kein W iderspruch laut geworden ist.1

Gewiß ist die von B e r v e  so stark betonte W ertung der Einzel
persönlichkeit, vor allem im H inblick au f die kollektivistische 
Einstellung eines so bedeutenden Historikers wie B e l o c h , grund
sätzlich als ein erhebliches Positivum zu werten. Freilich stellen 
sich gerade in diesem Fall sofort eine Reihe von Bedenken ein. 
E s  läßt sich zeigen, daß die große Einzelpersönlichkeit, deren 
„sacro  egoism o“  B e r v e  als die treibende K raft dieses Zeitalters 
ansieht, sich nicht grundsätzlich außerhalb des Rahm ens der 
Gem einschaft, der Polis, sondern gerade innerhalb derselben 
betätigt hat. M ag man die Ziele dieser M änner auch als selbst
süchtig schelten —  sie zu verwirklichen war auch dem m ächtig
sten dieser Einzelmenschen nur au f der Grundlage und unter 
der Anerkennung der Polis möglich. Und dann ist bei allen 
unseren Urteilen noch ein Moment zu beachten: W ie schwer 
ist es doch für uns, ein auch nur einigermaßen gesichertes U r
teil über die treibenden K räfte in dem Griechenland der Zeit 
vor und zu Beginn der Perserkriege zu fällen! Beruht doch die 
Ü berlieferung so gut wie ausschließlich auf Herodot, dessen 
Bericht nur in den seltensten Fällen durch andere selbständige 
Quellen zu kontrollieren ist. Angesichts dieses Zustandes der 
Ü berlieferung scheint mir von vornherein äußerste Zurück
haltung in weittragenden Urteilen allgemeiner Natur, die mit

’Αθηναίων“  begegnet (als Ausnahme sei hier IG .  I2 1 18 ,  8 vom Jahre  408/07 
angemerkt, wo ή π ό λ ι ς  ή ’Αθηναίων erscheint); nur bei den Tragikern findet 
sich auch der Begriff πόλις των ’ Αθηναίων, während er in den ändern literari
schen Quellen der früheren Zeit als offizieller Terminus nicht vorkommt. A u f 
die staatsrechtlichen wie allgemein historischen Folgerungen einzugehen, die 
sich hieraus ergeben, ist an dieser Stelle nicht möglich. —  Ich verdanke diese 
Hinweise meinem verehrten Lehrer Walter O t t o ;  ihm wie Herrn Geheimrat 
A . 'R e h m  habe ich im übrigen für manche Anregung und für freundliches 
Mitlesen der Korrektur zu danken.

1 Siehe etwa die Besprechungen von L e n s c h a u ,  PhW . 1938, Sp. 7 19  ff.,
W. K o l b e ,  D L Z .  1938, Sp. 963 ff .,  und M a t h i e u , Rev. de Phil. N. S. 12 
(1938) S. 5 6 ff. [ S c h a c h e r m e y r s  Rezension,Hist. Zeitschr. 160(1939) S. 1 1 3  ff., 
die gewisse Bedenken erhebt, erschien erst kurz vor Abschluß des Drucks.]
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neuen Ideen für die Auffassung dieser Ü bergangszeit von der 
archaischen zur klassischen Periode arbeiten, au f jeden Fall ge
boten. V o r allem hat man sich doch wohl die Frage wenigstens 
vorzulegen, ob die einschlägigen Herodotpartien in jeder Hin- 
sicht als „ob jektiv“  zu betrachten oder ob sie durch irgendeine 
Tendenz beeinflußt sind, eine Frage, die sich freilich in den 
meisten Fällen  nur stellen, in den wenigsten mit wirklicher S i
cherheit beantworten läßt.

1. Die attischen Kolonien am Hellespont

D as Problem  der attischen Kolonien am Hellespont ist schon 
vielfach erörtert worden.1 Indessen gehen die Ansichten bisher 
noch weit auseinander, so daß eine jede neue Ü berprüfung des 
Problem s schon an und für sich sehr willkommen ist. Im  G egen
satz zur früheren Forschung, die für die Gründung des „Chersone- 
sitenstaates“  durch den älteren M iltiades, ein Ereignis, das B e r v e  
(S. 8) den Jahren  56 1-556  zuweist, zum mindesten eine Förde
rung durch Peisistratos angenommen hat, glaubt dieser eine A b 
hängigkeit des Philaiden von Peisistratos überhaupt leugnen zu 
müssen, da auch in den folgenden Jahrzehnten zwischen dem 
athenischen Tyrannen und dem Geschlecht des M iltiades2 offene 
Feindschaft geherrscht habe. Von einem machtpolitisch beding
ten A usgreifen  des nach B e r v e s  Auffassung zu Unrecht mit dem 
Tyrannen identifizierten athenischen Staates nach dem H elles
pont oder gar vom A n fan g eines „attischen Kolonialreiches“  
könne man demnach für diese Zeit keinesfalls sprechen; der 
Z u g  des M iltiades I. sei vielmehr in jene Auswanderungen ein
zureihen, deren Grund in der Erbitterung gegen den Tyrannen 
zu suchen sei.3

1 Erschöpfende Angaben bei B e r v e  S. 9 A . 1.
2 Zur Genealogie der Philaiden, insbesondere, zur vielbehandelten F rage  

der angeblichen Verwandtschaft  des Historikers Thukydides mit dem G e
schlecht des Miltiades s. außer der sehr hypothetischen A rbeit  C a v a i -  
g n a c s ,  Miltiade et Thucydide, Rev. de Phil. N. S. 3 (1929) S. 281  ff .,  jetzt 
W. P r e n t i c e ,  Thucydides and the Cimonian Monuments, Öst. Jh h .  3 1  
(1938) S. 36 ff .,  der diese Frage m. E .  endgültig, und zwar im negativen 
Sinne entschieden hat.

3 Vgl. hierzu B e r v e  S. 12, 25 f.
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D as Problem, das hier angeschnitten wird, ist nun nicht allein 
für die Erkenntnis der Stellung des älteren M iltiades zum athe
nischen Staat bedeutungsvoll, sondern darüber hinaus ganz all
gemein für die Beurteilung des Verhältnisses des Tyrannen zur 
Polis überhaupt. Denn es liegt au f der Hand, daß man bei der von 
B e r v e  immer wieder (s. etwa S. 36 mit A . 1) behaupteten Tren
nung zwischen Polis und Tyrann keinesfalls von irgendwelchem 
Kolonialbesitz des attischen oder korinthischen Staates sprechen 
darf, sondern nur von einer persönlichen Außenpolitik der T yran
nen, an der die Poleis als solche gar nicht beteiligt waren. Wenn 
auch nicht in Abrede zu stellen ist, daß die Tyrannen gelegent
lich die K räfte der Poleis ihren eigenen Zwecken dienstbar ge
macht haben (s. u. S. 24), so scheinen mir doch eine Reihe von 
Beobachtungen entschieden gegen diese Auffassung zu sprechen. 
Außerdem  würde der persönliche Charakter des Zuges des älteren 
M iltiades zur Chersonesos, wie er hier postuliert wird, eine Locker
heit der athenischen Polisorganisation zur Voraussetzung haben, 
die man geradezu als reif zur A uflösung bezeichnen müßte. 
H ält man den Zustand, wie ihn B e r v e  annimmt, für gegeben, 
so muß man es als ein W under ansehen, daß diese ungemein 
lockere Polis dann im Laufe weniger Jahrzehnte doch zu einer 
festen, unauflöslichen Gemeinschaft geworden ist. Betrachtet man 
jedoch den Kolonisationszug des M iltiades I. im Zusam menhang 
mit dem, was sonst über attische Kolonien bekannt ist, so büßt 
allerdings das Bild, wie es auf Grund von B e r v e s  Darstellung 
zustande kommt, seinen besonderen Charakter ein; au f jeden 
F a ll ist dieses Unternehmen dann nicht mehr als Kennzeichen 
für die „Lockerheit“  des damaligen athenischen Staates zu 
werten.

Gegen das bisher in der Regel angenommene Vasallenverhält
nis des älteren Miltiades als Tyrannen der Chersonesos zu Peisi- 
stratos soll nach der neuerdings vertretenen A uffassung au f jeden 
Fall die R ivalität zwischen den beiden Fam ilien sprechen; diese sei 
sogar so weit gegangen, daß Kim on Koalemos, der in Athen ge
bliebene Stiefbruder des älteren M iltiades, lange Zeit in die V er
bannung gehen mußte und erst indieH eim at zurückkehren durfte, 
nachdem er einen W agensieg in Olympia als einen Sieg des 
Peisistratos hatte ausrufen lassen (Herod. V I  103). In Athen sei



Kim on dann schließlich sogar durch die Peisistratiden ermordet 
worden (H erod. a. a. O.).

Selbst wenn man zugibt, die Tradition von Kim ons Erm ordung 
au f A nstiftung der Peisistratossöhne sei zutreffend,1 so ist doch 
daraus über die Stellung des älteren M iltiades zu Peisistratos 
schwerlich etwas Sicheres zu erschließen; sein Zug nach der Cher- 
sonesos fällt auch nach B e r v e  gut 30 Jah re  vor die Erm ordung 
Kim ons, und in der Zwischenzeit kann sich sehr vieles geändert 
haben. Gewiß sagt Herodot (V I 35), der ältere M iltiades sei des
wegen gern aus Athen fortgezogen, da er an der αρχή des Peisi
stratos schwer trug und diesem aus dem W ege gehen wollte 
(άχθόμενόν τε τη Πεισιστράτου άρχη καί βουλόμενον έκποδών είναι.). 
K ann man aber au f Grund dieser A ngabe Herodots2 au f eine 
tiefgreifende Feindschaft zwischen diesen beiden schließen? Ich 
glaube, daß sich dieseAnsicht kaum  vertreten läßt, bietet doch schon 
Herodot selbst für das άχθεσθαι τη Πεισιστράτου άρχη zu A n fan g  
desselben K apitels einen Hinweis, der, wie ich glaube, durchaus 
das R ichtige trifft: έν δέ τησι Άθ-ήνησι τηνικαϋτα είχε μέν τό παν 
κράτος ΓΙεισίστρατος, άτάρ έδυνάστευέ γε καί Μιλτιάδης ό Κυψέλου. 
H iernach hat damals trotz der Tyrannis des Peisistratos auch M il
tiades in Athen eine sehr bedeutende politische Rolle gespielt,3 was 
gegen den W illen und ohne Zustim m ung des Tyrannen, der tat
sächlich alle Gewalt in Händen hatte —  είχε τό παν κράτος, sagt 
Herodot —  doch völlig undenkbar gewesen wäre. Daß zwischen 
dem Philaiden und Peisistratos damals eine gewisse, wenn auch 
wohl nur latente R ivalität bestanden hat, setzt Herodots Form u
lierung natürlich voraus und ist, historisch gesehen, gewiß rich
tig, aber es erscheint anderseits nicht zweifelhaft, daß es M il
tiades verstanden haben muß, sich mit dem Tyrannen au f jeden 
F'all einigermaßen zu stellen.

W enn der Philaide nun der A ufforderung der thrakischen Do- 
lonker Folge leistete, so hat er dies gewiß auch aus dem Grunde

1 So B e r v e  S. 10 ;  s. dagegen jedoch etwa die Ausführungen von D e  S a n c -  
t i s ,  Atthis2 S. 297; B e l o c h ,  Griech. Gesch. I I 2 2 S. 136, in denen diese 
Tradition als unglaubwürdig abgelehnt wird.

2 V gl.  dazu Marcell . Vit. Thucyd. 6: άχθομένω μέν τη τυραννίδι, ζητοϋντι 
δέ δικαίαν τής ’Αττικής Ιξοδον.

3 Siehe auch schon U r e ,  The Origin of T yranny S. 52 A. 6.
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getan, den Herodot angibt: er wollte nicht mehr eine letzten 
Endes doch untergeordnete Rolle in Athen spielen, sondern in 
einem neuen Staatswesen den ersten Platz innehaben, eben den, 
den Peisistratos in Athen besaß. Gerade weil sich sein Bestreben 
a u f die Erringung einer derartigen Herrschaftsstellung rich
tete, konnte er aber auch der Unterstützung des Peisistratos 
sicher sein, der, wie der Fall des Lygdam is von Naxos zeigt,1 
überhaupt bestrebt war, sich mit einer Reihe von abhängigen 
Tyrannenherrschaften zu umgeben. Von der Hilfe, die M iltia- 
des I. beim Tyrannen gefunden hat, zeugt M arcellinus ( a . a . O.  
6), der im H inblick au f den Zug zur Chersonesos von Peisistra
tos sag t: δς καί προσδούς δύναμιν. Wie wenig es zudem berech
tigt ist, hierin ein Unternehmen zu erblicken, dessen Grund 
allein in der Erbitterung des M iltiades über die Tyrannis in 
seiner V aterstadt zu suchen sei (s. schon o. S. 7), kann man 
auch daraus schließen, daß der Philaide keineswegs alle Brücken 
zur H eim at abgebrochen hat; sogar sein eigener Stiefbruder 
K im on Koalem os, derselbe, von dessen späterem Ende schon 
die Rede war, ist damals in Athen zurückgeblieben; nur dessen 
ältester Sohn Stesagoras ist, und zwar in sehr jugendlichem 
A lter (Herod. V I 103), auf die Chersonesos gekommen, um hier 
als der künftige Erbe erzogen zu werden, da M iltiades I. selbst 
keine K inder hatte.

W ie steht es nun mit dem p e r s ö n l i c h e n  Charakter des Zuges, 
den B e r v e  so stark in den Vordergrund stellt und zur Stütze 
seiner A uffassung verwendet? Einm al zeigt hier die Tatsache, 
daß schon Solon zum Zuge nach der thrakischen Chersonesos 
geraten hat,2 daß zum mindesten auch die gemeinathenischen Inter
essen in diese Richtung gegangen sein dürften. V o r allem ist aber 
d arau f hinzuweisen, daß schon in dieser Zeit ein solches U nter
nehmen ohne einen besonderen Beschluß der Gemeinde, die den 
Oikisten ernannte, einfach undenkbar erscheint.3 Zudem erheischte

1 Zu ihm vgl. Herod. I 6 1 ;  64; Arist. Ά ί> . πολ. 15, 3 und dazu B u s o l t ,  
Gr. Gesch. I I 2 S. 324 A. 3.

2 Siehe Diog. Laert. 1, 47: επεισε δέ αυτούς καί τήν έν Θράκη Χερρόνησον 
προσκτήσασθαι. Diese A ngabe als unhistorisch zu verwerfen, besteht kein 
Grund. Zu προσκτήσασθαι s. die Bemerkungen u. S. 55.

3 Der Begriff  des Oikisten (zu ihm s. schon F o u c a r t ,  Mem. pres. par divers 
savants k  l ’Acad. des Inscript, et Beiles Lettres, Ser. I Vol. 9 (1878) S . 33 1 ,



Einzelpersönlichkeit und athenischer Staat

auch die Regelung der Rechte der Auswanderer gebieterisch g e
setzmäßige Festlegung durch die Polis, wie sie beispielsweise im 
Gesetz der hypoknemidischen Lokrer über ihre Kolonie in N au- 
paktos aus der Zeit um 460 v. Chr. auch inschriftlich erhalten ist.1 
A us diesem Grunde wird man die in den Scholien zu A ristid es,' Υπέρ 
των τεττάρων I I I  S. 551 Dind., vorliegende Nachricht, M iltiades 
habe sich erst au f Befehl der Polis den Bitten der thrakischen Do- 
lonker gefügt, ihnen Unterstützung gegen die A psinthier zu ge
währen,2 grundsätzlich für durchaus richtig halten, m ag man 
auch sonst dieser Überlieferung gegenüber mit Recht erhebliche 
Reserven haben. In dieselbe Richtung weist übrigens auch die 
Angabe Herodots (V I 36, 1), wonach sich j e d e r  Athener, der 
Lust hatte, dem Unternehmen des älteren Miltiades anschließen 
konnte, eine Angabe, die ohne eine offizielle Erm ächtigung des 
athenischen Demos schlechterdings nicht zu erklären wäre.

Nimmt man nun einen Beschluß der Polis Athen auch über 
die nach der Chersonesos zu sendende Kolonie an, woran wohl 
kaum zu zweifeln ist, so wird der rein persönliche C harakter 
stark eingeschränkt, m. E . sogar überhaupt in Frage  gestellt. 
Denn in diesem Fall wäre ja  M iltiades als Oikist3 Beauftragter

sowie B u s o l t - S w o b o d a ,  Griech. Staatskunde II S. 1265/6) ist alt und mit 
der Begründung einer Kolonie unzertrennlich verbunden; vgl. etwa die 
Belege bei Herod. I V  148, 4 ;  159, 1 ;  V I  38. 1 und dazu noch die Bem er
kungen u. S. 16. Über die Bestellung des Oikisten durch die aussendende 
Polis s. vor allem den Beschluß über die Kolonie nach Brea in Thrak ien 
(αποικία), Dittenberger, Syll . I3 67 (Herbst 446; zum Datum s. schon W a g 
n e r ,  Z. Gesch. d. att. Kleruchien [Diss. Tübingen 19 14]  S. 27/28; sowie 

jetzt auch N e s s e l h a u f .  Stud. z. delisch-attischen Symmachie [K lio-Beiheft  
30] S. 130  ff., und M i l t n e r ,  R E .  X I X  767 [s. v. Perikies]); vgl. ferner 
Syll . I3 305 über die Kolonie an der Adria  und den Oikisten Miltiades 
(325/24 v. Chr.). Die  Belege stammen zwar aus einer späteren Zeit, jedoch 
ist nicht anzunehmen, daß sich damals etwa die Verhältnisse grundlegend 
gegenüber dem früheren Brauch geändert haben.

1 Syll.  I3 47; s. dazu etwa B u s o l t - S w o b o d a ,  Griech. Staatskunde I I  
S. 1267/68 und T o d ,  Greek historic. Inscriptions, zu Nr. 24.

2 In  den Scholien sind allerdings die Dolonker ständig mit den Apsinthiern 
verwechselt; s. jedoch die Darstellung bei Herod. V I  34.

3 D ieAnsicht B e r v e s  (S. 12  A. 1), Miltiades I.  sei, Marcell inus a. a. O.
8 zufolge, erst nach dem Siege über die Apsinthier Oikist der Chersonesos 
gew'orden, ist natürlich de facto richtig, berührt aber m. E .  nicht den
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der Polis gewesen und von dieser ausgesandt worden, ähnlich 
wie dies auch für den Olympioniken Phrynon feststeht, der um 
die Wende des 7. zum 6. Jahrhundert als Beauftragter der athe
nischen Polis einen Kolonisationszug nach Sigeion geleitet hat.1 
Z ur R egelung der Verhältnisse in der zu gründenden Kolonie 
hat der Oikist in der Regel von der M utterstadt ganz außer
ordentliche Vollmachten übertragen erhalten, wie dies auch 
noch im Beschluß über die Kolonie von Brea zum A usdruck 
komm t (Z. 8) :  A7)fx]oxAei87)v 8s  xaTaaTYjaa!. t t jv  a[7roixiav a Ü T O - ]  

x p a x o p a . 2 Solche Vollm achten dürfte auch der ältere M iltiades 
als Grundlage für seine spätere tyrannische Stellung in der Cher- 
sonesos benutzt haben.

E s  erhebt sich jetzt die Frage, in welcher staatlichen Form  sich 
die Ansiedlung der attischen Kolonisten auf der thrakischen 
Chersonesos3 vollzogen hat. B e r v e  (S. 13 ff.) glaubt hier au f 
G rund einer Reihe von Zeugnissen die Ansicht vertreten zu kön
nen, daß die Kolonisten, wenngleich siedlungsm äßig zersplittert, 
politisch doch eine Einheit gebildet hätten, für die der offizielle 
Nam e ,,oi Xsppov7)<7ioi“  bzw. ,,o i XzpGO 'jrlaZia .i“  bezeugt sei. D a 
nach hätte man anzunehmen, daß die etwa in Krithote, Paktye, 
E laius, K ard ia4 und wie die Orte alle hießen, angesiedelten K o 
lonisten als XepCTOVTjCTLTai staatsrechtlich gesehen nur Angehörige

entscheidenden Punkt,  der in der schon vorher erfolgten offiziellen Bestel
lung desOikisten durch die Mutterstadt liegt.

1 Siehe Strab. X I I I  599, wonach die Athener Phrynon a u s g e s a n d t  
haben (7tE[xi}’avTS?)· (Anders, aber kaum richtig, B e r v e  S. 30 A. !.) Vgl. als 
Parallele etwa Herod. IV  159, 1 ,  wo es von den Kyrenäern heißt: lovTe? 
t o o o O t o i  üiaoi ip y r y  £ ? t t ] v  i f c o i x t a v  e a T c i X 7) a a v .  Siehe ferner Thuk. I V  1 0 2 ,  3.

2 Siehe auch die im Kolophondekret ( S E G . I I I  3, 3 1  f.) genannte Behörde 
der [<x7t( ?)]otxiaxai, in denen K o l b e .  Hermes 73 (1938) S. 257 f., K o m 
missare für die Einrichtung einer attischen Kolonie, eben einer Apoikie, ver
mutet hat.

3 Zur Siedlungsgeschichte der thrakischen Chersonesos sei au f die von 
B e r v e  nicht erwähnte, auch jetzt noch mit Nutzen zu verwertende Arbeit 
von K r a f f t ,  Die politischen Verhältnisse des thrakischen Chersonesos in 
der Zeit von 560-4 13  (Festschr. der Gymnasien u. ev.-theol. Seminare 
Württembergs zur 4. Säkularfeier der Univ. Tübingen), Stuttgart 1877, 
verwiesen.

4 F ü r  diese Städte ist die Gründung durch Miltiades den Älteren direkt 
bezeugt; vgl.  Ephor, frg. 40, Strab. V I I  33 1  frg. 52, Ps.Skymn. 699 ff.



einer einzigen Polis, „Chersonesos“ , gewesen seien. H iergegen hat 
schon K o l b e  (D L Z . 1938 Sp. 965 ff.) eingewandt, daß diese V o r
stellung insofern anachronistisch sei, als ein derartiges gem ein
sames Bürgerrecht unter Aufhebung der Poliseinheit tatsächlich 
erst in hellenistischer Zeit vorstellbar sei, in dieser frühgriechi
schen Periode jedoch ohne Beispiel dastehen würde. Dieser E in 
wand findet übrigens eine Bestätigung bei Herodot (V I 39, 2); 
heißt es doch hier, daß sich zur Totenklage um Stesagoras, den 
Neffen und ersten Nachfolger des älteren M iltiades in der T y ran 
nis auf der Chersonesos, die M achthaber (δυναστεύοντες) der Cher- 
sonesiten aus a l l e n  S t ä d t e n  (άπό πασών των πόλιων)1 bei M il
tiades dem Jüngeren versammelt hätten. Demnach muß man für 
die Chersonesos nach der Kolonisation des älteren M iltiades un
bedingt mit einer Anzahl von selbständigen Gemeinden rechnen, 
von denen eine, die der M ittelpunkt des Siedlungsgebiets w ar, den 
Namen ,,Χερρόνησος“  getragen hat.2 Aus dem Erscheinen des 
Worts ,,οί Χερσονησΐται“  bei Herodot3 sind dagegen m. E . keine 
staatsrechtlichen Schlüsse abzuleiten —  ähnlich wie etwa aus der 
Bezeichnung 01 Αΐγινήται bei Thukydides (s. u. S . 43 A . 3) — , es 
war eben nur eine bequeme Bezeichnung für die Bewohner der 
Chersonesos.

Einen Hinweis au f die Organisation dieses Staatsgebildes und 
au f die Stellung der Philaiden in ihm gibt das E pigram m  au f 
einem dem Zeus von Olym pia durch den älteren M iltiades gew id
meten W eihgeschenk:

Ζηνί μ’ άγαλμ’ ανέβηκαν Όλυμπίω ούκ Χερονήσου
τείχος έλόντες Ά ράζου. έπηρχε δέ Μιλτιάδης σφιν.4
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1 Vgl. übrigens auch noch etwa Herod. V I  33, 4.

2 Vgl. das von B e r v e  S. 15 ff. besprochene Fragment 163 des H ekata ios ;  
dieser Stadt Cherronesos, nicht dem „Chersonesitenstaat“ , gehört m. E .  auch 
die von B e r v e  S. 14 A. 2 herangezogene Münze ( S e l t m a n ,  Athens, its 
history and coinage, pl. X X I V  P 4 17) mit der Legende X E P  an.

3 Herodot. IV  13 7 ;  V I  38, 1 ;  39, 2 ;  I X  1 1 8 ;  120 ; vgl. den ähnlichen 
Gebrauch von Xeppovyjaioi etwa bei Ps.Skymn. 702.

4 Erhalten bei Paus. V I  19, 6, der freilich Miltiades irrig , ,Sohn des 
K im on“  nennt, obwohl er unzweifelhaft den älteren meint (vgl. etwa schon 
B e r v e  S. 39). Zur Lesung (oüx für das überlieferte i x ,  ’ Apä^ou für ’ Apaxou) 
s. v. B l u m e n t h a l ,  Hermes 72 (1937) S. 476.
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Fü r das Verhältnis des „T yrannen“  der Chersonesos zu seinen 
„U ntertanen“  ist es bezeichnend, daß die W eihung von den „ B e 
wohnern-der Chersonesos“  (ούκ Χερονήσου) vorgenommen wird, 
nicht von M iltiades, von dem nur gesagt wird, er habe über sie 
„geherrscht“ , sie „befeh ligt“ .1 M an kann freilich zunächst im 
Zweifel sein, ob man den B egriff έπηρχε auf die allgemeine Stel
lung des älteren M iltiades in der Chersonesos oder au f seine 
Führerrolle bei dem Feldzug gegen die Stadt A razos2 beziehen 
m uß ; der Gebrauch des Perfekts scheint mir jedoch unbedingt den 
A ussch lag  zugunsten der letzten M öglichkeit zu geben: M iltiades 
hat das A ufgebot der Chersonesos bei diesem Zuge angeführt, er 
war der „στρατηγός των έκ της Χερσονήσου“ , ähnlich wie Herodot 
(IV  137) in der Geschichte vom Brückenrat den jüngeren M iltiades 
als σ τ ρ α τ η γ έ ω ν  καί τυραννεύων Χερσονησιτέων charakterisiert. 
D em nach sind sowohl der ältere wie der jüngere M iltiades A n 
führer des Aufgebots der Chersonesiten, d. h. der einzelnen Po- 
leis der Chersonesos, bei kriegerischen Unternehm ungen ge
wesen. Sie haben also eine Führerstellung innegehabt, wie sie 
etwa für den ersten attischen Oikisten Sigeions, den Olympio
niken Phrynon, in der Erzählung von seinem vielleicht sagen
haften Zw eikam pf mit Pittakos von M ytilene ebenfalls durch
schim m ert,3 und wie man sie allgemein für die Oikisten voraus
setzen muß (s. o. S . 12). Einen irgendwie zwingenden R ück
schluß au f die Organisation der Chersonesos unter der Herrschaft 
der Philaiden und insbesondere auf die Stellung der einzelnen 
Gem einden zueinander erlauben all diese Angaben jedoch wohl 
nicht. N ur als Verm utung m ag hier deswegen ausgesprochen 
sein, daß w ir es bei den Chersonesiten möglicherweise mit einer 
au f sakraler Grundlage ruhenden Vereinigung, wie sie etwa in 
der Gruppe der Städte des ionischen Bundes begegnet, d. h. mit 
einer A rt von Am phiktyonie, mit der Stadt Chersonesos als M it

1 Z u r  Bedeutung von έπάρχειν s. L i d d e l l - S c o t t  s. v.

2 Zu ihr s. Steph. Byz. s. v. ünd dazu v. B l u m e n t h a l  a. e. a. O.

3 V g l .  etwa Strab. X I I I  600 (nach Demetrios von Skepsis), Diog. Laert. I 
74, S u d a  s. v. Πιττακός, wo jedesmal der B eg r i f f  στρατηγός (bzw. στρατη- 
γεΐν) in Verbindung mit Phrynon begegnet. Zu Phrynon s. auch no?h 
S. 12 u. 2 1 .
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telpunkt, zu tun haben.1 Fü r den Einfluß des älteren M iltiades 
(und seiner Nachfolger) au f die inneren Verhältnisse der einzelnen 
Poleis bildete seine Stellung als Oikist die G rundlage; ausgeübt 
haben wird er ihn praktisch dadurch, daß er die führenden Ste l
lungen in den einzelnen Gemeinden mit Leuten seines V ertrauens 
besetzte.2

Um  das Verhältnis des „Chersonesitenstaates“  zu A then zu 
beurteilen, ist es nötig festzustellen, ob diese V ereinigung, zu 
der selbstverständlich die Dolonker n i c h t  gehörten,3 w irklich 
als ein völlig unabhängiges Gemeinwesen anzusprechen ist.

Auch in diesem Fall scheint mir B e r v e ,  der diese letzte A u f
fassung vertritt, das Problem zu sehr zu vereinzeln, so daß mit 
Notwendigkeit ein einseitiges Bild entstehen mußte. Gerade bei 
der Erörterung der Frage der Kolonien Athens im Zeitalter des 
Peisistratos und der Peisistratiden muß man, glaube ich, unbedingt 
Erscheinungen wie die Gründung von Kolonien durch die korin
thischen Kypseliden in den Kreis der Betrachtung miteinbeziehen.4 
In diesem Fall verändert sich aber das Bild ganz wesentlich. Bei 
den korinthischen Apoikien läßt sich nämlich feststellen, daß sie, 
ebenfalls unter der Ägide von Tyrannen ausgesandt, in enger V e r
bindung nicht allein mit dem jeweiligen Stadtherrn, sondern 
später, nach dem Sturz der Tyrannis, auch mit der M utterstadt 
als solcher geblieben sind, im Gegensatz zu den meisten sonstigen 
griechischen Apoikien, die durchaus selbständige Staatswesen 
darstellten und sich nur durch die Bande des Bluts und der P ie
tät mit der M utterstadt verbunden fühlten.6 Die V erbindung der

1 Siehe zu diesen amphiktyonischen Verbänden B u s o l t - S  w o b o d a  a.a.O.
II  S. 1280 ff.

2 Das ist auch aus der Erzählung von der Gefangensetzung der SuvaoTeuov- 
te? der einzelnen Städte durch Miltiades den jüngeren  bald nach seiner 
Ankunft au f der Chersonesos (Herod. V I  39, 2) zu schließen.

3 Vgl. schon B e r v e  S. 21  f. Die Dolonker scheinen in einer A r t  von G e 
folgschaftsverhältnis zu den Philaiden gestanden zu haben. W ichtig ist 
Herod. V I  36, 1 ,  wonach die Dolonker den älteren Miltiades zu ihrem „ T y 
rannen“  gemacht haben.

4 Die allgemeine Bemerkung B e r v e s  S. 36 A . 1 klärt m. E . diese Fragen  
nicht. Über die griechische Tyrannis s. jetzt auch M. P. N i l s s o n ,  T h e  age 
of the early Greek tyrants, Dill-Memorial-Lecture, Belfast 1936.

5 Siehe hierzu beispielsweise auch H a n e l l ,  Megarische Studien (Lund
1934) S. 1 1 3  ff.
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korinthischen Kolonien mit dem Tyrannen Kypselos ist dadurch 
hergestellt worden, daß dieser seine Söhne als Oikisten mit der 
Sorge für korinthische Apoikien nach Leukas und Anaktorion be
traut hat,1 wo sie dann natürlich die Stellung von Tyrannen be
kleidet haben, zu der ihnen die Bestellung zu Oikisten die H and
habe lieferte. Freilich läßt sich aus dieser Tatsache allein noch 
keine ganz sichere Entscheidung gewinnen; wäre doch der E in 
wand möglich, die genannten korinthischen Kolonien seien zu
nächst als persönlicher Besitz des Kypselos anzusehen. H iergegen 
sprechen aber ganz entschieden einige antike Zeugnisse, die mir 
in diesem Zusam menhang von ausschlaggebender Bedeutung zu 
sein scheinen. Wenn nämlich Plutarch, V it. Themist. 24, 1, be
richtet, Themistokles habe den Streit zwischen Korinth und Kor- 
kyra um Leukas dahin entschieden, daß beide Städte von nun 
an gemeinsam diese Insel verwalten (vefisw) sollten, so läßt sich 
der Schluß nicht vermeiden, daß Leukas, obwohl als Apoikie von 
einem Tyrannen begründet, sich in einer gewissen A bhängigkeit 
von der M utterstadt befunden haben muß. Die Korinther haben 
dem nach jedenfalls Leukas nicht als einen persönlichen Besitz des 
K ypselos betrachtet, ebensowenig wie Poteidaia als einen solchen 
des Periandros; denn auch noch bis zum Beginn des Peloponne- 
sischen Krieges haben sie ja  dorthin Epidam iurgen geschickt 
(Thuk. I 56). Diese beiden Beispiele2 dürften eindeutig zeigen, 
daß eine grundsätzliche Trennung des Tyrannen von der Politik 
der Polis nicht berechtigt ist.

Selbst wenn man wie B e r v e  (S. 12) annähme, M iltiades habe 
aus Erbitterung über den Tyrannen Athen verlassen -— ich glaube

1 Siehe Nicol. Damasc. bei J a c o b y ,  F H G . I I  A  Nr. 90 Frg . 57, 7 ;  vgl. 
auch Strab. X  452 ; vgl. dazu etwa B e l  och  a. a. O. I 2 1, 362 und S w o b o d a  
bei H e r m a n n ,  Griech. Staatsaltertümer S. 194. —  Ähnlich liegen die V e r 
hältnisse bei der Aussendung der Apoikie  nach Poteidaia, als deren Führer 
bei Nikolaos (a. a. O. Frg . 59, 1) Euagoras,  der Sohn des dam aligenTyrannen 
Periandros, begegnet. —  Zur Stellung der Apoikien unter den Tyrannen 
im allgemeinen vgl.  noch die Bemerkungen H a s e b r o e k s ,  Staat und 
H andel im alten Griechenland S. 1 16 ,  und K a h r s t e d t s ,  Nachr. Gött. 
Ges.,  phil.-hist. Kl. , 19 3 1 ,  S. 160, die schon mit Recht auf die Abhängigkeit  
der Kolonien hingewiesen haben.

2 M a n  könnte dazu noch au f Thuk. I 55 über Anaktorions Stellung zu 
Korinth verweisen.
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freilich oben S . 10 vielmehr gezeigt zu haben, daß diese Behaup
tung nicht begründet ist -—·, so wäre doch ein Schluß, der Z ug  
zur Chersonesos könne nur die Begründung eines unabhängigen 
Staatswesens bezweckt haben, kaum zwingend. M an braucht 
doch nur daran zu erinnern, daß auch gerade Kypselos seine 
Feinde aus Korinth durch Entsendung von Apoikien entfernt 
hat,1 die aber trotz allem in Abhängigkeit von ihm und von K o 
rinth geblieben sind. Für ausschlaggebend halte ich, daß M il- 
tiades zu diesem Zuge der Zustimmung des Peisistratos bedurfte,2 
au f die hin ein entsprechender Staatsbeschluß zustandegekom 
men sein wird (s. o. S. 1 1 ) .  Allerdings war der von dem Philaiden 
begründete „Chersonesitenstaat“  ein eigenes Gemeinwesen neben 
der Mutterstadt, ähnlich wrie etwa Poteidaia neben Korinth, aber 
es war doch eben eine von Athen abhängige V ereinigung, wenn 
sich auch seine Bewohner nach den einzelnen Poleis nannten. 
Weil sich dort au f fremdem Boden ein neues Staatswesen mit 
attischen Einrichtungen, auch mit einem von Athen bestellten 
Oikisten, erhob, kann man gewiß von einer Expansion Athens 
sprechen.Und daher hatH erodotV I 140 vollkommen recht, wenn 
er die Chersonesos als attisches Land bezeichnet.Wie hätte denn 
ein Ausgreifen des athenischen Staats bzw. seines Tyrannen über
haupt anders geschehen können als in der Form  der Aussendung 
von Kolonien? Wenn man immer wieder nur die form ale Selb
ständigkeit des „Chersonesitenstaats“  betont sowie irgendwelche 
A bhängigkeit von Athen und von Peisistratos ablehnt, so stellt 
man dabei mehrere Faktoren nicht in Rechnung, die sehr wohl 
ein anderes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen zu zeichnen 
gestatten. Zunächst berücksichtigt man nicht, daß die athenischen 
άποικοι au f der Chersonesos, in ihre Heimat zurückgekehrt, ohne 
weiteres wieder als A t h e n e r  gegolten haben, wie dies am deut
lichsten das Beispiel des jüngeren M iltiades zeigt, der nach seiner 
Rückkehr im Jahre 493 sogar wieder eine amtliche Stellung in 
Athen, die Strategie, bekleidet hat. Auch dies läßt sich wieder in 
einen weiteren Zusam menhang einreihen und erhält dadurch eine 
besondere Bedeutung; wird doch in einer kyrenäischen Inschrift,

1 Siehe Nicol. Damasc. F rg .  57, 7: εί'ς τε άποικίαν έξήγε τούς μή φίλους, 
δπως άν ρχον ίρχο ι  των λοιπών.

2 Dies bestreitet auch B e r v e  (S. 1 1 )  nicht.
M ünche n  Ak.  Sb. 1939 (Bcngtson)  2
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der sog. Stele dei Fondatori,1 den theräischen Kolonisten aus
drücklich zugestanden, daß sie, im Falle des Scheiterns ihrer N ie
derlassung in Libyen nach Hause zurückgekehrt, dort wieder in 
den Besitz ihrer früheren Rechte, auch des Bürgerrechts, gesetzt 
werden sollten; freilich wird der Zeitraum  für die Rückkehr in 
diesem Fall au f die Dauer von fünf Jahren  begrenzt,2 aber das 
W esentliche ist doch wohl die Tatsache, daß es für die A usw an
derer eine M öglichkeit gegeben hat, in ihren alten Besitz wieder 
einzutreten und ihr früheres freiwillig aufgegebenes Bürgerrecht 
wiederzuerlangen, und zwar in dem Fall, wo sie ύπ’ άνάγκης die 
Kolonie verlassen mußten.3 Gegenüber diesem urkundlichen B e 
leg scheint mir die Ansicht, der jüngere Miltiades habe als Tyrann 
außerhalb des „Chersonesitenstaats“  gestanden und brauchte 
deswegen nicht dessen Bürgerrecht zu besitzen oder gar das 
attische aufzugeben (so B e r v e  S. 25 A . 2), nicht haltbar. Durch 
diese den άποικοι offenstehende M öglichkeit, wieder in den 
Besitz des Bürgerrechts der M utterstadt zu kommen, wird, 
wie ich glaube, auch ein staatsrechtlicher Zusam menhang zwi
schen Kolonie und Metropolis, in unserem Fall zwischen dem 
„Chersonesitenstaat“  und Athen, durchaus gesichert. Der M ißer
folg der A nklage gegen den jüngeren M iltiades w egenTyrannis au f 
der Chersonesos (so Herod. V I  104; vgl. M arcell. a. a. O. 13) ist 
zudem kein Beweis dafür, daß M iltiades sie nicht über A t h e n e r  
ausgeübt habe; auch an eine glatte Abweisung der K lage ist nicht

1 Zuerst veröffentlicht von F e r r i ,  Abhandl.  Berl. Akad., phil.-hist. Kl. , 
1925, Nr. 5 S. 19  ff., jetzt zu benutzen in der Ausgabe O l i v e r i o s ,  L a  
Stele dei Patti, Riv. di Fil. 56 (1928) S. 222 f f . ;  die Literatur s. etwa bei 
H e i c h e l h e i m ,  Burs. Jahresber. 250 (1935) S. 234.

2 V gl.  Z. 33  ff. (Oliverio): αί δέ κα μή κατ[έχ]ωντι τάν οίκισίαν, μηδέ οί 
Θηραιοί μ ’.ν δύναντοα έπικουρεν, άλλά άνάγκαι άχθώντι 8τη έπί πέντε, έκ τας 
γδς  άπίμ[εν] άδιέ(ω)ς Θήρανδε έπί τά αύτώγ χρήματα καί ήμεμ πολιάτας. 
Daß der Kolonisteneid, in dem diese Bestimmung steht, kein wirklich 
historisches Dokument, sondern spätere Konstruktion und etwa in die erste 
H älfte  des 4. Jahrhunderts v. Chr. zu setzen ist (s. zur Datierung der Stele 
F e r r a b i n o ,  Riv. di Fil. 56 [1928] S. 250 ff.,  der das J a h r  377 als terminus 
post quem annimmt), ist kaum in diesem Zusammenhang von ausschlag
gebender Bedeutung. Das Erscheinen einer solchen Anordnung in einem 
späteren Dokument wäre völlig unerklärbar, wenn es solche Bestimmungen 
bei der Aussendung von Apoikien in früherer Zeit niemals gegeben hätte.

3 Siehe dazu die bei O l i v e r i o  a. a. O. zu Z. 35 angeführten Parallelen.



zu denken.1 Zeigt doch die regelrechte Durchführung dieses P ro
zesses, die v. B l u m e n t h a l  (Hermes 72, 1937, S. 476/77) au f 
Grund von Parallelen aus Herodot mit Recht annimmt,2 daß man 
M iltiades au f Grund des in Athen geltenden Tyrannengesetzes 
angeklagt hat.3 Hätte der Philaide die Tyrannis in einem Gem ein
wesen ausgeübt, das zu Athen in keinen Beziehungen gestanden 
hat, so wäre dieser Prozeß doch kaum zu erklären. Nim m t man 
jedoch an, daß man in Athen die „Chersonesiten“ , trotzdem sie jetzt 
eine eigene Gemeinschaft darstellten, immer noch als A t h e n e r  
betrachtete, so wird die K lage erst verständlich. Sie zeigt somit, 
daß von einer g ä n z l i c h e n  Ablösung des ,,Chersonesitenstaats“  
vonAthen auch noch zur Zeit des jüngeren M iltiades keinesfalls ge
sprochen werden darf. U nd dementsprechend d arf man auch das 
Unternehmen des älteren M iltiades nicht als ein rein privates 
betrachten.

Auch die Tatsache, daß die athenische Tradition durch m ytho
logische Ausschm ückungen Beziehungen zwischen der Cherso- 
nesos und der M utterstadt herzustellen versucht hat, ist eigentlich 
nur unter der Voraussetzung voll verständlich, wenn man eine 
enge Verbindung zwischen Athen und dieser Kolonie annim m t. 
W ird doch in der bei Thukydides I 1 1  vorliegenden Version die 
A uffassung vertreten, ein Teil der vor Troja liegenden Griechen 
habe sich von diesen getrennt und zur Chersonesos gewandt und 
sei dort ansässig geworden. A ls Führer dieses Zuges nennen die 
Scholien (zuT huk. 1, 1 1 )  neben Antim achos auch gerade A kam as, 
den Sohn des Theseus, von dem die Sage weiter zu erzählen wußte, 
daß er das Land bei den ’ Εννέα οδοί als M itgift von einem thraki- 
schen Fürsten erhalten hatte.4 Wenn ferner bei Ps.Skym ncs 707 
Elaius au f der Chersonesos a ls ’Αττική αποικία5 und als ihr G ründer

1 So urteilt jedoch B e r v e  S. 23 f.
2 Siehe Herod. VI 82; 136.
3 Ü ber attische Tyrannengesetze s. etwa Aristot. Ά θ .  πολ. 1 6, 10, im 

allg. vgl.  S w o b o d a ,  Klio 12  ( 19 12)  S. 343 A. 1 ,  die Zusammenstellung 
bei T o d ,  Greek historic. Inscript. S. 68, und neuestens die Untersuchung 
von H. F r i e d e i ,  Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksm einung 
der Griechen (Würzburger Stud. z. Altertumswiss. 1 1 ,  1937) S. 39 ff.

4 Siehe Aesch. de fals. leg. 31  ; Tzetz. ad Lykophr. Alex. 495; s. hierzu 
T o e p f f e r ,  ßeitr. z. griech. Altertumswissensch. S. 50 ff., bes. S. 53/4.

5 Nach einer sicher richtigen Konjektur M ei n e  k es.
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Phorbas erscheint, so ist die letzte A ngabe zwar nicht mit O b e r -  
h u m m e r  ( R E .V 2227 s. v. E laius Nr. 5) als historisch zu werten; 
da aber der Name Phorbas für einen attischen Heros (Hesych. 
s. v.) und für den W agenlenker des Theseus (Pherekydes frg. 152  
Jacoby) und der Erechtheiden (Eurip. Suppl. 680) belegt ist,1 
so bezweckt auch diese Notiz, die attische Gründung von Elaius 
bereits in mythische Zeiten hinaufzurücken. Das Bemerkenswerte 
auch an dieser Version scheint mir jedenfalls die V erknüpfung 
eines attischen Heros mit der Kolonisation von Elaius. Diese 
Sagengruppe, die im älteren Epos noch fehlt, steht nun ganz 
sicher in Verbindung mit dem athenischen Kolonisationsunter
nehmen au f der Chersonesos zur Zeit des Peisistratos.2 D a in 
diesen Sagen nirgends eine Anspielung auf das Philaidenge- 
schlecht begegnet, so scheint mir diese mythologische K onstruk
tion, deren p o l i t i s c h e r  Bedeutung in jener Zeit man sich durch
aus bewußt sein muß,3zu zeigen, daß der Zug des älteren M iltiades 
in Athen als ein Ereignis angesehen worden ist, das für den Staat 
in seiner Gesamtheit beträchtliche Bedeutung gehabt hat. Auch 
dies weist m. E . darauf hin, daß man damals in Athen die Cher
sonesos durchaus als a t t i s c h e  Gründung, nicht als Eigentum  
des Philaidengeschlechts angesehen hat.

Entsprechend der von B e r v e  zum erstenmal mit voller Schärfe 
vertretenen Auffassung von der scharfen staatsrechtlichen Tren
nung des Tyrannen von der Polis muß er natürlich auch die 
Kolonisation oder besser: Neukolonisation von Sigeion unter 
Peisistratos als ein persönliches Unternehmen des Tyrannen an- 
sehen. Auch er faßt dieses Unternehmen ebenfalls als eine N eu
kolonisation auf und findet in der vielbehandelten Herodotstelle 
V  94 f. mit vollem Recht eine Bestätigung jener Tradition,4 die 
von einer Ansiedlung von Athenern schon um die Wende vom 
7. zum 6. Jahrhundert in Sigeion berichtet. Schon T o e p f f e r  
(Beitr. z. griech. Altertumswiss. S. 246) hat übrigens die Lösung 
der Schwierigkeiten dieser Herodotstelle, einem Hinweis in V al-

1 Zu Phorbas s. B e r n h a r d  bei Roscher I I I  2428 f. Nr. 4 u. 2430 Nr. 12.
2 Diesen Zeitpunkt nimmt auch T o e p f f e r  a. a. O. S. 5 3 / 5 4  für die E n t

stehung dieser Mythen an.
3 Siehe hierzu im allgemeinen auch M. P. N i l s s o n ,  Americ. Journ. of 

Phil. 59 (1938) S. 385 ff.
4 Strab. X I I  599 und Suda s. v. TIiTTay.oq, vgl. hierzu auch schon o. S. 14.
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ckenaers A u sgabe folgend, gefunden: der Satz έπολέμ,εον γάρ εκ 
τε Άχιλληίου πόλιος όρμώμενοι καί Σιγείου έπ'ι χρόνον συχνόν 
Μυτιληναΐοί τε καί ’Αθηναίοι sei nicht au f die unmittelbar vorher 
berichtete Gewinnung von Sigeion durch Peisistratos, sondern 
au f die frühen Käm pfe der Athener unter dem Olym pioniken 
Phrynon in der A iolis zu beziehen.1 Trotz Strabo (X II  599), der 
von einer A u s s e n d u n g  Phrynons durch die Athener berichtet 
(s. schon o. S . 12), und trotz Suda s. v. Πιττακός, wo Phrynon als 
σ τ ρ α τ η γ ό ς  ’Αθηναίων erscheint, d. h. ihm jedenfalls eine am t
liche Stellung zugewiesen wird, glaubt freilich B e r v e  in der oft 
behandelten Stele von Sigeion (Syll. I3 2) eine gewisse B estäti
gung dafür zu finden, daß auch schon die Ansiedlung der A thener 
unter Phrynon nur ein privates Unternehmen gewesen sei. Hierbei 
hat er jedoch die letzte, wie ich glaube, entscheidende Behandlung 
der Inschrift durch B r o u w e r s  (R ev. etud. gr. 4 1 [1928]
S . 107 ff.) übersehen, der nachgewiesen hat, daß es sich entgegen 
der communis opinio, die Inschrift stelle eine in zwei D ia
lekten abgefaßte W eihung eines einzelnen (in Ionisch und 
Attisch) dar, bei ihr vielmehr um die W eihungen von zwei ver
schiedenen Personen, des Großvaters und des Enkels, beide des 
Namens Phanodikos, Sohnes des Hermokrates, aus Prokonnesos 
handelt. W ährend derG roßvater— Prokonnesos ist eine m ilesische 
Apoikie ·—  noch ionisch gesprochen habe, hätte der Enkel seine 
Inschrift in Attisch verfaßt. Verständlich wird das Verhalten des 
jüngeren Phanodikos doch wohl nur, wenn man voraussetzt, daß 
inzwischen in Sigeion ein Staatswesen mit attischer Sprache und 
attischen Institutionen, übrigens auch mit einem Tem pel der

1 Die Ausführungen T o e p f f e r s  sind B e r v e  entgangen. Der E inw and  von 
C o r n e l i u s ,  Die  Tyrannis in Athen S. 28 A. 4, gegen T o e p f f e r  ist un
berechtigt. Die  Darlegungen von B r o u w e r s ,  Rev. et. gr. 42 (1929)
S. 1 ff, ( B e r v e  erwähnt sie nicht), über die Chronologie ,.des“  K rieges  von 
Sigeion sind verfehlt, da B r o u w e r s  mit Unrecht nur eine einzige E ro b e 
rung von Sigeion annimmt, was durch die oben gegebene E rk lä ru n g  von 
Herodot V  94 f. widerlegt wird (irrig neuerdings wieder L e n s c h a u ,  Ph W . 
1938 Sp. 720 f.). Wie sehr übrigens die besonders von B e l o c h  wiederholt 
vertretene Ansicht, es habe nur e i n e n  K rieg um Sigeion gegeben und dieser 
falle in die Zeit des Peisistratos (s. etwa Griech. Gesch. I 2 2 S. 3 1 4  ff.), nach
gewirkt hat, zeigen unter anderem die sehr apodiktischen Bem erkungen 
K a h r s t e d t s ,  Hist. Zeitschr. 147 (1933) S. 140 hierzu gegenüber H a s e -  
b r o e k ,  Griech.Wirtschafts-u. Gesellschaftsgesch. bis zur Perserzeit S. 195/96.



A thena,1 entstanden war, deren Bewohner sich allerdings —  darin 
hat B e r v e  recht-— als oi Σιγειεΐς bezeichneten, sich aber ebenso 
wie die „Chersonesiten“  des Zusam menhangs mit der atheni
schen M utterstadt durchaus bewußt gewesen sind. Sigeion w ar so
mit ebenso wie d e r , ,Chersonesitenstaat‘ ‘ unzweifelhaft ein Gem ein
wesen athenischer Prägung, in der nicht allein die Kolonisten, 
wie selbstverständlich, nach attischem Recht und mit attischen 
Staatseinrichtungen lebten, sondern in der auch für die ehemaligen 
Bewohner die neuen staatlichen Einrichtungen —  dazu gehörte 
auch die attische Sprache -— verbindlich gewesen sind. Daß die
ses Bewußtsein der Zusam mengehörigkeit auch in Athen w ach
geblieben ist, zeigt doch wohl der Name Skam andrios eines atti
schen Archon, der jedenfalls vor 496/95 v. Chr., anderseits aber 
gewiß erst nach der W iedereroberung von Sigeion durch Peisi- 
stratos anzusetzen ist.2 Übrigens darf auch der, der die Ansicht 
vertritt, Peisistratos habe Sigeion nach der Inbesitznahme als 
seinen persönlichen Besitz betrachtet, dabei jedenfalls nicht 
übersehen, daß der Tyrann Gebiet in Besitz genommen hat, das 
schon früher von Athenern besiedelt worden war. Peisistratos er
scheint bei seiner Sigeion-Politik durchaus nicht als der Einzel
mensch, sondern vielmehr als der Fortsetzer und Vollstrecker 
eines bereits seit langem von der athenischen Polis in A n g r iff  ge
nommenen Kolonisationsplanes ·—  ähnlich wie der ältere M iltia- 
des ein schon in der L u ft schwebendes Projekt zur D urchführung 
gebracht hat. In  der Bestellung seines Sohnes H egesistratos zum 
Tyrannen von Sigeion (Herod. V  94) ist Peisistratos lediglich 
dem Brauche etwa der korinthischen Tyrannen (s. o. S . 16) ge
fo lgt.3 D aß die Athener jedenfalls nicht der A uffassung waren,

1 E r  wird im Zusammenhang mit der Erbeutung des Schildes des Alkaios 
durch die Athener in Sigeion genannt: Herod. V  95. Ü brigens sind auch 
für spätere attische Kolonien gerade τεμένη attischer Gottheiten bekannt, 
so etwa fü r  Brea (Syll. I 3 67, 9 f f . ) ; vgl. auch die Belege bei B u s o l t - S w o -  
b o d a  a. a. Ο. I I  S. 1268 A . 5.

2 Siehe Andok. de myster. 43 ;  vgl. dazu B e l o c h  a. a. Ο. I 2 2 S .  167, und 
S c h a c h e r m e y r ,  R E .  X I X  185 (wo 596/95 sicher ein Druckfehler ist).

3 M a n  d ar f  vermuten, daß Hegesistratos bei der Neubesiedlung von S i 
geion ursprünglich die Stellung eines Oikisten übertragen bekommen hat, 
die ihm  dann zur Grundlage seiner beherrschenden Position gedient hat; 
vgl. die Bemerkungen o. S. 12.
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daß Sigeion, zumal nachdem sich Hippias dorthin geflüchtet 
hatte, Hausbesitz der Peisistratiden wäre, bezeugt eine Stelle wie 
Aischylos, Eumeniden 397 ff., wo der Dichter die Athena, herbei
geeilt vom S k a m a n d r o s ,  au f der athenischen A kropolis er
scheinen und ihr altes Besitzrecht an diesem Lande in ihrer Rede 
noch ausdrücklich hervorheben läßt.1 A uch die Verknüpfung, die 
zwischen dem schon genannten attischen Heros A kam as und 
Troja hergestellt wird, wobei A kam as als Ktistes einer ganzen 
Reihe von Kolonien in dieser Gegend erscheint, weist hin au f 
das alte Besitzrecht, das die Athener mit diesen Gebieten am 
Skam andros verbunden hat.2 Gegenüber den staatsrechtlich zu
gespitzten Form ulierungen B e r v e s ,  die au f dem subjektiven 
Em pfinden des modernen Historikers beruhen, ist doch wohl das 
Bewußtsein der Athener selbst, wie ich glaube, als ausschlag
gebend zu werten.

A u f jeden Fall scheint mir B e r v e  bei der von ihm an
genommenen scharfen staatsrechtlichen Trennung zwischen T y 
rann und Polis einige wesentliche Punkte nicht genügend zu 
berücksichtigen. Entscheidend für die Stellung des Tyrannen zu 
der von ihm beherrschten Stadt ist doch vor allem die V erbindung 
des Stadtherrn mit einer bestimmten M achtgruppe im Staate, 
die ihm  den W eg zur Herrschaft bahnt und ihn auch w ährend 
der Tyrannis nicht verläßt. Gegenüber dieser Gefolgschaft, die

1 V . 397 f f . : πρόσωθεν έξήκουσα κληδόνος βοήν I άπό Σκαμάνδρου, γην 
κατχφθατουμένη (zur Bedeutung von καταφθατουμένη s. Hesych. s. v. und 
den Kom m entar von B l a ß  S. 1 18) .  Siehe ferner die Scholien zu v. 398 und 
die Bem erkung von S c h m i d ,  Gesch. d. griech. Lit. I 2 S. 247 A . 5. —  D ie 
Ausführungen von B l a ß  a. a. O. S. 1 18 ,  nach denen ein aktuelles Interesse 
der Athener an Sigeion damals  zweifelhaft sei —  Sigeion sei j a  in jener Zeit 
tributpflichtige Bundesstadt gewesen —  sind nicht richtig. Ist doch aus 
dem neuerdings gefundenen Präskript der U rkunde IG .  I a 32, das M e r i t t ,  
H esperia 5 (1936) S. 360 ff.,  veröffentlicht und besprochen hat, mit W ah r
scheinlichkeit zu schließen, daß Sigeion erst im Jah re  451/50  v. Chr. in den 
attischen Seebund eingetreten ist (vgl. auch die Bemerkungen K o l b e s ,  
Hermes 73, 1938, S. 256; die Zweifel von D e  S a n c t i s ,  Riv. di Fil. 65, 1937 ,
S. 304 A . 1, sind m. E. nicht begründet). Angesichts dessen erhalten natür
lich die Verse der 458 v. Chr. aufgeführten Eumeniden eine sehr aktuelle 
Bedeutung.

2 Siehe Schol. in Eurip. Androm. 10 (Schwartz I I  S. 250) =  Dionysios 
von Chalkis, und dazu schon T o e p f f e r  a. a. O. S. 55/56.
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sich aus den Angehörigen des Demos rekrutiert, sind die übrigen 
tyrannischen Elemente in ihrer Bedeutung zumeist stark über
schätzt worden, so vor allem das Halten einer Leibwache, das Pla- 
to n (R es publ. 566b) geradezu als das TtoAuftpuATiTOv aiV/)[xa desT y- 
rannen kennzeichnet. Ferner muß man sich doch noch vor Augen 
halten, daß an derVerfassung der Gemeinde auch durch dieTyran- 
nis nichts oder wenigstens nichts Wesentliches geändert worden ist.1 
W enn sich derTyrann außerhalb des Gemeinwesens liegende H ilfs
quellen erschloß, die seine innenpolitische Stellung stützten und 
ihm gegebenenfalls als Zufluchtstätte dienen konnten, so war das 
seine Sache. A u f keinen Fall darf man jedoch etwa aus dem Besitz 
des Peisistratos inThrakien, aus dessen Gold-und Silberm inen ihm 
erhebliche Einkünfte zuflossen (Aristot. ’A-Eh 7 10 A .  15 , 2 ) ,  schließen, 
daß sich hierin die Stellung des Tyrannen n e b e n  der Polis am 
sinnfälligsten offenbare; es war ja  keinem Bürger verboten, 
außerhalb der Polis Besitz zu haben. Denn wegen der thrakischen 
Besitzungen des Historikers Thukydides2 dürfte doch wohl nie
m and au f den Gedanken kommen, für diesen eine Stellung n e b e n  
der Polis, eine A rt Tyrannis, zu postulieren.

W enn Peisistratos im Falle von Sigeion einen seiner Söhne zum 
Tyrannen bestellt hat, so kann man dies schwerlich als ein un
trügliches Kennzeichen dafür auffassen, daß er Sigeion als seinen 
H ausbesitz betrachtete, vielmehr ist hierin nur eine Anwendung 
von sehr neuartigen und in jener Zeit überaus modern scheinenden

1 Siehe etwa zuletzt die Ausführungen S c h a c h e r m e y r s ,  R E .  X I X  
176  l'f., über Peisistratos und Athen; vgl. auch etwa für Syrakus unter den 
Deinomeniden H ü t t l ,  Verfassungsgesch. von Syrakus S. 61/2. Es  mag 
hier immerhin erwähnt werden, daß sehr wahrscheinlich Peisistratos es ge
wesen ist, der zuerst den T yp  der A thena (mit der Eule auf der Rückseite) 
in ausschließlicher Weise als Münzemblem verwendet hat, ein Emblem, das 
durch die Betonung des athenischen Charakters, der sich auch gerade in 
der jetzt zum erstenmal erscheinenden Legende , ,A 0 E “  ausdrückt, einen 
bezeichnenden Gegensatz zu den früheren sog. Wappenmünzen der großen 
Geschlechter darstellte; s. S e l t m a n ,  Athens, its history and coinage S. 39 ff. 
und passim. Peisistratos hat also auch hierin von seiner Seite aus alles getan, 
um  seine Tyrannis mit dem athenischen Staate zu identifizieren.

2 Siehehierzu vorallem Thuk. IV  105 ; P lu t .K im .4 ;  Marcell. a .a .  0 . 19. Vgl.  
auch noch etwa K a h r s t e d t ,  Nachr. Gött. Ges. a. a. O. S. 189, der mit Recht 
feststellt, daß diese Besitzungen nicht Eigentum des attischen Staats ge
wesen sind.
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Verwaltungsgrundsätzen zu sehen. W ar doch durch die E in 
setzung eines Verwandten oder —  wie im Falle des älteren M il- 
tiades —  eines besonderen Abgesandten unmittelbar eine enge 
Verbindung zwischen der M utterstadt und der Kolonie hergestellt, 
wie sie das Wesen der au f Selbständigkeit ausgehenden A poik ie  
sonst an sich nicht mit sich brachte.1 Sowenig wie es berechtigt ist, 
etwa von einem geschlossenen milesischen Kolonialreich zu spre
chen, so sehr ist es m. E . geboten, in der Bestellung von Söhnen 
der Korinthischen Tyrannen zu Oikisten in Apoikien und in der 
Einsetzung des Hegesistratos in Sigeion ein Ausgreifen der Polis 
über ihre Grenzen, nicht der Tyrannen allein, zu erblicken. D ie 
Einsetzung von Aufsichtsführenden über Apoikien d arf m an in 
ihrer Bedeutung nicht unterschätzen; ist es doch der erste V e r
such, um die M utterstadt ein System  von formal zwar selbstän
digen, durch die Person des Oikisten jedoch abhängigen Städten 
zu gruppieren, deren Verbindung mit der Heimat auch dadurch 
noch befestigt gewesen ist, daß den Apoiken bei einer etwaigen 
Rückkehr die M öglichkeit gegeben war, ohne weiteres in ihre 
alten Rechte in der Mutterstadt wiedereinzutrelen (s. o. S . 18). 
Diese Erscheinung stellt somit nicht allein das erste A usgreifen  
der Polis unter der Ä gide derTyrannen über ihre engen Grenzen 
dar, sondern auch den bisher noch nicht unternommenen V e r
such, die in den Apoikien der M utterstadt verlorengehenden 
K räfte  in irgendeiner Form  der Polis zu erhalten.

In  derselben Stellung zum Tyrannen und zur M utterstadt wie 
sein Oheim hat sich auch der jüngere M iltiades befunden, den, 
wie Herodot (V I 39) erzählt, die Peisistratiden mit einer T riere 
nach der Chersonesos entsandt haben, damit er dort nach dem 
Tode seines Bruders Stesagoras die M acht übernehme.2 Die B e 
stellung des neuen M achthabers durch die Peisistratiden zeigt 
wieder ganz deutlich die enge Verbindung der Chersonesos mit 
Athen und anderseits auch die mangelnde Selbständigkeit der 
chersonesischen Apoikie. B e r v e  (S. 10) erklärt dieses Inter

1 M an könnte an die Einsetzung von Epistatai in formal selbständige 
Poleis in hellenistischer Zeit in diesem Zusammenhang erinnern.

2 Herod. a. a. Ο.: τελευτήσαντος δέ καί Στησαγόρεω xp&TTco τοιωδε, ενταύθα 
Μιλτιάδεα . . . καταλαμψόμενον τα πρήγματα έπΐ Χερσονήσου άποστέλλουσι 
τριήρεΐ οί Πεισιστρατίδαι.
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esse der Tyrannen freilich nur mit ihrer Absicht, den Philaiden 
aus Athen zu entfernen. Daß diese Beurteilung, die übrigens 
lediglich au f einer subjektiven Annahm e B e r v e s  beruht, für die 
kein Beweis geboten wird, zum mindesten einseitig ist, dürfte, 
w ie ich meine, aus der Onomakritos-Angelegenheit1 hervorgehen. 
Denn diese zeigt mit Deutlichkeit, ein wie großes Interesse H ipp- 
archos an den attischen Kolonien in der Gegend der Chersonesos 
gehabt haben muß. Nach Herodot (V II 6) hat der „Theologe“  
O nom akritos in die alten Orakel des M usaios eine Prophezeiung 
über den Untergang der επί Λήμνω έπικείμεναι νήσοι im M eere 
eingeschoben, womit die Gruppe der Νέαι (νήσοι) an der Ost
küste von Lem nos2 gemeint sein muß. Die Tatsache der F ä l
schung der Orakel des M usaios durch Onomakritos ist für B e r v e  
entscheidend; wegen Orakelfälschung, nicht wegen der U nglücks
prophezeiung —  so folgert er ·— sei der Wundertheologe aus Athen 
von Hipparchos ausgewiesen worden. Diese Argum entation läßt 
die Bestrafung des bis dahin dem Hipparchos aufs engste ver
bundenen Onomakritos jedoch unerklärt. Oder soll man anneh
men, daß die Vorhersage des U ntergangs von irgendwelchen 
vulkanischen Inseln fernab von Athen, die diese Polis gar nichts 
angingen, wirklich die Strafe dauernder Verbannung erheischte? 
D a die Peisistratiden sich auch sonst zu p o l i t i s c h e n  Zwecken 
der Orakel bedient haben,3 so liegt die Annahm e eines politischen 
H intergrunds bei dieser Orakelfälschung doch recht nahe. A lle r
dings ist der Erzählung Herodots nicht mit B e  l oc h  (Griech. 
Gesch. I 2, i S. 388 A . 2) zu entnehmen, daß Hipparchos dam als 
die Inseln Lem nos und Imbros b e s e s s e n  habe, sondern vielmehr 
nur, daß zu jenem Zeitpunkt in Athen Pläne bezüglich der E n t
sendung einer Kolonie unter dem Schutze des Hipparchos nach

1 Ü ber sie urteilt B e r v e  S. 22/23 m · E .  nicht ganz zutreffend.

2 So  auch B e r v e  S. 23 ;  s. zu diesen Inseln auch etwa noch P a r e t i ,  R iv . 
di F il.  46 (19 18) S. 159.

3 Siehe für das Nähere schon D i e l s ,  S B B er lA k a d .  1891 S. 396 ff.,  der 
mit Recht a u f  die p o l i t i s c h e  Absicht hinweist, die später Hippias mit den 
Orakeln des Onomakritos beim Perserkönig Xerxes verfolgt hat, um diesen 
zum Zuge gegen Athen und zur Wiederherstellung der Tyrannis zu bewegen 
(s. Herod. V I I  6); in der F rag e  der Prophezeiung über die Νέαι urteilt 
D i e l s  jedoch nicht glücklich.
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Lemnos geschmiedet wurden,1 Pläne, die durch das au f jeden 
Fall beunruhigende Orakel empfindlich gestört worden sind. G e
rade wenn man diese Pläne voraussetzt ■— sie sind dann später 
bei der Ü berlassung des eroberten Lemnos durch M iltiades an 
die A thener (s. im folg. S. 4 1) auch zur Durchführung gekom 
men — , so läßt sich ein aktuelles Interesse des H ipparchos auch 
an der Chersonesos, das sich, wie ich annehme, in der Entsendung 
des jüngeren M iltiades deutlich offenbart, kaum bestreiten. D as 
Verhalten der Peisistratiden gegenüber M iltiades und die E in 
stellung des Hipparchos zur Onomakritosangelegenheit weisen 
also durchaus in dieselbe Richtung. M an wird daher in der U nter
stützung des jüngeren M iltiades durch die Peisistratossöhne un
bedingt einen Versuch zu sehen haben, die A bhängigkeit des 
,,Chersonesitenstaats“  von den Tyrannen und von Athen aufs neue 
zu befestigen, was um so notwendiger erschienen sein muß, als 
das am gegenüberliegenden U fer des Hellesponts gelegene Sigeion  
sich in ganz ähnlicher Stellung zum Tyrannen und zu A then be
funden hat.

Som it läßt sich die These von der staatsrechtlichen Trennung 
des Tyrannen von der von ihm beherrschten Polis, die B e r v e  
herausgestellt hat, nicht aufrecht erhalten. Wenn auch nicht ge
leugnet werden soll, daß sich die Gewaltherrscher gelegentlich 
persönlichen Außenbesitz geschaffen haben, so erweist sich doch 
in der Durchführung von bedeutenden überseeischen U nterneh
mungen, insbesonders in der Okkupierung von auch handels
politisch wichtigen Punkten,2 ein Zusammengehen der Interessen 
der Polis mit denjenigen ihres Tyrannen, ein Zusam m engehen, 
das diesen Unternehmungen erst W irksam keit und Stoßkraft ver
leiht, ohne die sie von vornherein zur U nfruchtbarkeit verurteilt 
gewesen wären. So d arf man für die Außenpolitik der Polis im 
Zeitalter der Tyrannis als treibende K raft nicht allein den 
Egoism us des Stadtherrn ansehen, sondern darf, glaube ich, 
richtiger nur von einer Aktivierung der Außenpolitik der Poleis 
durch die Tyrannen sprechen, deren Früchte, wie das Beispiel

1 Siehe übrigens auch die Ausführungen von D e  S a n c t i s ,  R iv .  di F il.  64 
(1936) S. 1 0 0 f.

2 Bei B e r v e  tritt dieser Gesichtspunkt für die Chersonesos ebenso wie 
für Sigeion zu stark in den Hintergrund.
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Korinths deutlich zeigt (s. o. S . 15 f.), letzten Endes doch der 
Gesamtheit zugute gekommen sind.

2. Miltiades der Jüngere auf der Chersonesos

In  den Aufenthalt des jüngeren M iltiades au f der Chersonesos, 
der jedenfalls vor Hipparchs Tod und dem Skythenzug des Da- 
reios1 begonnen hat und endgültig 493 v. Chr. abgeschlossen ist, 
fallen als wichtigste Ereignisse der Zug des Dareios gegen die 
Skythen, die Besetzung von Lem nos durch den Philaiden sowie 
die Vertreibung des M iltiades durch die phönikische Flotte, 
493 V- Chr.

M it der Teilnahm e des Philaiden am Skythenzug des Dareios 
aufs engste verknüpft ist die Erzählung Herodots (IV  137) vom 
R at des M iltiades, die Donaubrücke abzubrechen, um so die 
Rückkehr des Perserheeres ein für allemal unmöglich zu machen. 
In  seinem Buche (S. 41 A . 1) tritt B e r v c  hier au f die Seite der 
Forscher, die diese Geschichte seit T h i r l w a l l  als eine nur allzu 
durchsichtige, zum Ruhm e des M iltiades erfundene tendenziöse 
Erzählung ablehnen. Nach ihm hätte M iltiades ja  von „schier 
unbegreiflicher Torheit“  sein müssen, wenn er den ionischen 
Tyrannen zumutete, sich durch Preisgabe des Perserkönigs des 
Rückhalts zu berauben, den dieser ihnen bisher geboten hatte. 
U nd  vollends der Gedanke des έλευθ-ερουν Ίωνίην, der im Zusam 
m enhang mit M iltiades’ Brückenrat erscheint,2 sei in dieser Zeit 
ganz unverständlich. Hierbei wird jedoch ctwasWesentliches über
sehen. Die A uffassung des έλευΟεροϋν Ίωνίην als „B efre iung 
Ioniens“ , d. h. als eines Gedankens, der für das Zeitalter des ioni
schen A ufstands charakteristisch ist, erscheint nach dem Zusam 
m enhang, in dem dies bei Herodot steht, nicht zutreffend. Der 
A usdruck bezieht sich in W irklichkeit au f den in c. 136  erwähnten

1 Zum  zeitlichen Ansatz der Expedition, s. B e r v e  S. 42 A. 3. Die Datierung 
der Kapitolinischen Tafel, die den Feldzug in dasselbe Ja h r  wie den Tod 
Hipparchs setzt ( J a c o b y ,  F H G . 252 B  8), der hier aber auf 5 13 / 12  bzw. 
5 1 2 / 1 1  —  nicht 5 14 / 13 !  —  datiert wird, kann natürlich, wie auch Berve. 
betont, nur als annähernd richtig gelten; s. auch schon O. L e u z e ,  Die Sa- 
trapieneinteilung in Syrien u. im Zweistromlande S. 71.

2 V g l .  Herod. IV  13 7 :  προς ταϋτα οί ’Ίωνες έβουλεύοντο, Μιλτιάδεω μέν 
του ’Αθηναίου . . . ήν γνώμη πείθεσθαι Σκύθησι καί έλευθεροϋν Ίωνίην  κτλ.



A n trag der Skythen an die ionischen Tyrannen, der in der all
gemeinen W endung: ö c t u t e  ^aipov-rs? eXe&öepoi gipfelt; ein u r
sächlicher Zusam m enhang mit Gedanken des ionischen A u f
stands, der sich den Modernen sofort aufdrängt, ist dam it noch 
nicht gegeben. Diese W endung bei Herodot enthält somit nichts, 
was gegen die Geschichtlichkeit des Brückenrats sprechen könnte.

Wenn man den Brückenrat für unhistorisch hält, so muß 
man zeigen, wie sich diese Tradition trotz des w enig ruhm 
vollen Endes des M iltiades und vor allem wegen der nicht gerade 
M iltiades-freundlichen Einstellung Herodots, über die im folgen
den noch zu handeln ist (s. u. S. 51 ff.), in Athen hat halten können. 
Außerdem  muß man sich dessen bewußt sein —  w orau f schon 
W e l l s ,  Studies in Herodotus S . 1 1 7  ff., hingewiesen hat ·— , daß 
mit dem Brückenrat doch auch noch das Schicksal eines M annes 
wie Histiaios aufs engste verknüpft ist; seine Belohnung mit dem 
thrakischen M yrkinos findet jedenfalls erst durch seine H altung 
an der Donaubrücke ihre rechte Begründung. Zudem  muß die 
Verleum dung des M iltiades durch den Parier Lysagoras bei dem 
Satrapen Hydarnes (Herod. V I 133)  wohl am ehesten a u f M il
tiades’ R at bezogen werden.1

A m  Brückenrat zu zweifeln wird B e r v e  vor allem auch da
durch bestimmt, daß Herodot von einer Flucht des M iltiades vor 
dem Perser bald nach der skythischen Expedition des Dareios an
scheinend nichts zu berichten weiß. Gesetzt, diese Ansicht wäre 
zutreffend, so würde sie doch nicht einen in jeder H insicht ge
sicherten Schluß zulassen. Es wäre höchstens ein argum entum  
e silentio sehr bedingten Wertes. Eine gewisse Entscheidung 
dieser Frag e  läßt sich jedoch, wie ich glaube, durch eine neuerliche 
Ü berprüfung des oftbehandelten c. 40 des 6. Buches des Herodot 
erbringen. Natürlich bin ich mir bewußt, daß ich im folgen
den den zahlreichen bisherigen Erklärungsversuchen, die frei
lich für mein Empfinden nicht recht befriedigen, nur einen wei

1 So auch C a v a i g n a c ,  Rev. de Phil. N .S .  3 (1929) S. 284. B e r v e s  E r 
klärung (S. 63), diese Verleumdung bezöge sich auf Miltiades’ Besetzung von 
Lemnos und seine angeblich zweifelhafte Haltung im ionischen Aufstand, 
ist mir nicht wahrscheinlich. Übrigens wird auch bei Herodot (V I  4 1)  in der 
E rzählung der Gefangennahme des Sohnes des Miltiades, Metiochos, durch 
die Phöniker der Brückenrat als historisch vorausgesetzt. E r  ist also allent
halben ganz fest verwurzelt.
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teren an die Seite zu stellen verm ag. Die Schwierigkeiten, zu 
einer endgültigen Lösung zu gelangen, übersehe ich selbstver
ständlich nicht. Es erscheint mir jedoch unbedingt notwendig, 
wenigstens einen W eg zu wTeisen, der die offenkundigen Schw ie
rigkeiten aufzeigt, und dies um so mehr, als B e r v e ,  der sich 
als letzter mit diesem Problem befaßt hat, hierauf nicht näher 
eingegangen ist.

Nachdem  Herodot (V I 39) berichtet hat, M iltiades habe mit 
H ilfe der Peisistratiden die Herrschaft in der Chersonesos an
getreten, die M achthaber der einzelnen Städte in Gewahrsam  ge
nommen, sich eine Leibwache angeschafft und eine Tochter des 
Thrakerfürsten Oloros geheiratet, fährt er dann c. 40 fo rt:1 ουτος 
δή2 ό Κίμωνος Μιλτιάδης νεωστί μέν έληλύ&εε ές την Χερσόνησον, 
κατελάμβκνε δέ μιν έλ&όντα άλλα των καταλαβόντων3πρηγμάτων χαλε- 
πώτερα. τρίτω μέν γάρ έτεϊ τούτων4 Σκύθ-ας έκφεύγει.5 Σκύθ-αι γάρ 
οί νομάδες έρε!)ισί>έντες ύπό βασιλέως Δαρείου συνεστράφησαν καί 
ήλασαν μέχρι της Χερσονήσου ταύτης. τούτους έπιόντας ούκ ύπο- 
μείνας ό Μιλτιάδης έ'φευγε,6 ές δ οί τε Σκύθαι άπηλλάχθησαν7 καί 
μιν οί8 Δόλογκοι κατήγαγον όπίσω. ταΰτα μέν δή τρίτω ετεϊ πρότερον 
έγεγόνεε των τότε μιν κατεχόντων,9 τότε δέ πυνθ-ανόμενος είναι τούς 
Φοίνικας έν Τενέδω, πληρώσας τριήρεας πέντε χρημάτων των παρεόν- 
των άπέπλεε ές τάς ’Αθήνας.

Daß dieses Kapitel schon den antiken Lesern Schwierigkeiten

1 Den Text biete ich hier in der Fassung, die ich für die gegebene halte. 
Die von mir gewählten Lesungen werden im Folgenden im einzelnen be
gründet werden.

2 8£codd.: 8ή K rü g e r .
3 καταλαβόντων α (florentiner Gruppe, codd. A, B, C): κατεχόντων ß (röm. 

Gruppe, codd. R, S, V ); κατεχόντων hat H u d e in den Text gesetzt, kaum
mit Recht, richtig dagegen schon W e lls , Studies in Herodotus S. 11g .

* So sä m tlic h e  codd.; <προ) τούτων S t e in ;  vgl. B e rv e  S. 56 A. 1.
6 έκφεύγει α: έφευγε ß.
6 A  und B fügen noch άπο Χερσονήσου ein; der Zusatz ist nicht nötig, da 

der Zusammenhang auch ohnedies völlig klar ist. Über solche Hinzufü
gungen gerade in der α-Klasse s. P a s q u a li ,  Storia della tradizione e cri- 
tica del testo S. 310 .

7 άπηλλάχ&ησαν α: άπαλλάχ&ησαν ß.
8 καί έκεϊνον α, Ρ : μ ινοίβ; vgl. C o b e t , Mnemos. Ν. S. 12 (1884) S. 155.
9 τρίτω έτεϊ und των τότε μιν κατεχόντων als Supralinearglosse von Ρο- 

w e ll , Class. Quart. 29 (1935) S. 160, gestrichen, mit Unrecht. Siehe dazu 
im folgenden S. 35 f.
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gem acht hat, geht wohl daraus hervor, daß, abgesehen von einigen 
für das Verständnis des Sinnes unerheblichen Varianten (s. S . 30 
A . 6-8), die Lesungen in den beiden Handschriftenklassen, a, der 
florentiner (saec. X ), und ß, der römischen (saec. X IV )  zum min
desten an zwei sehr bedeutsamen Stellen (s. S. 30 A . 3 u. 5) entschei
dend auseinandergehen.1 D a die Papyrusfunde erwiesen haben, daß 
nicht allein im 1., sondern sogar noch im 2. Jahrhundert n. Chr. 
eine Ü berlieferung existierte, die entschieden ursprünglicher und 
reiner w ar als die in den Rezensionen a und ß vorliegende,2 und 
ferner, daß die eklektische Methode, wie sie beispielsweise H u d e  
(freilich mit einer gewissen, kaum zu verteidigenden Bevorzugung 
der römischen Stirps) angewandt hat, ihre Berechtigung hat,3 so 
erscheint es geboten, von Fall zu Fall aus sachlichen Gründen 
zwischen den Lesungen der zwei Gruppen zu entscheiden; erst 
wenn die handschriftliche Überlieferung beider Gruppen keinen 
Sinn ergibt, d arf man zu Konjekturen seine Zuflucht nehmen. A n  
dieser Stelle können und sollen nicht die zahlreichen früheren, 
mehr oder minder auseinandergehenden Anschauungen über die
ses Kapitel angeführt oder gar besprochen werden,4 weil dies eine 
Abhandlung für sich erfordern würde. Eine solche eingehende 
Auseinandersetzung mit den bisher geäußerten Ansichten ist, 
glaube ich, auch deswegen nicht nötig, weil die folgenden D ar
legungen, wie mir scheint, au f einer anderen Grundlage stehen.5

1 Zu dem von C. D ilth e y  i. J .  1868 eingesehenen, seit 1870 verschwun
denen codex Mureti (saec. X II) , für den eine Kollation nur des 1. Buches 
mit H ud’es Ausgabe durch L. W e b e r, Philologus Suppl. 12 (1910) S. 145 ff., 
vorliegt, s. die Bemerkungen P a s q u a lis  a. a. O. S. 45, 307 ff.

2 Vgl. hierzu P a s q u a li  a. e. a. O.
3 Siehe etwa die Bemerkungen G re n fe lls ,  The value of papyri for the 

textual criticism of extant Greek authors, JH St. 39 (19 19 )8 . 2 4 / 2 5 ;S n e ll, 
Burs. Jahresber. 220(1929) S .2 f . ,S c h m id , Gesch. d. griech. Lit. I 2 S. 672 f . ; 
vgl. auch noch im allgemeinen außer J  a c o b y , R E . Suppl. II 515 ff. (dem es 
unzweifelhaft erscheint, daß ,,man der Klasseß mit einem gewissen Mißtrauen 
begegnen muß“ ), D e S a n c t is ,  Encicl. Ital. Bd. X IV  Sp. 262 s. v. Erodoto.

4 Siehe hierfür die älteren Ausgaben und Kommentare wie die von W e s
s e l in g ,  S c h w e ig h ä u s e r , G a is fo r d , sowie die neueren von S te in , 
A b ic h t ,  M a c a n , H o w -W ells .

5 Lediglich L e n sc h a u , Burs. Jahresber. 244(1934) S .44, hat, wie ich nach
träglich sehe, einen ähnlichen Lösungsversuch unternommen, der jedoch im 
einzelnen einige Abweichungen aufweist.
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D er Schlüssel zum Verständnis dieses schwierigen Kapitels 
liegt m. E . in dem kleinen S a tz : τρίτω ετεϊ τούτων (i. e. των πρηγμά- 
των) Σκύθας έκφεύγει,1 der nur übersetzt werden kann: ,,Im  
3. Ja h re  dieser Schwierigkeiten flieht er (Miltiades) vor den S k y 
then.“  M it ändern W orten: M iltiades ist 2 Jah re  nach dieser 
seiner Ankunft au f der Chersonesos vor den Skythen geflohen. 
Die gram m atisch und dem Sinne nach erforderliche stillschwei
gende Ergänzung von των πρηγμάτων aus dem Vorhergehenden 
zu τούτων macht es sogar unnötig, in τρίτω ετεϊ τούτων·—■ woran 
man zuerst denken würde —  eine Analogiebildung zu der Ver- 
bindung von δευτέρω ετεϊ τούτων, ,,im 2. Ja h r  danach“  (d. h. 
im folgenden Jahre), zu sehen,2 wie sie an mehreren Stellen bei 
H erodot erscheint.3 S p r a c h l ic h  liegt also zu einer Änderung 
des Textes in <προ> τούτων, wie sie S t e in  empfiehlt, keine V e r
anlassung vo r;4 es fragt sich freilich, ob sie aus s a c h l ic h e n  
Gründen unum gänglich notwendig ist.

Gegenüber H e r b s t  (Philologus 49, 1890, S. 146) und B e lo c h  
(Griech. Gesch. I I 2 2 S. 61), die die am Schluß des K apitels ge
botene Zahlenangabe: ταϋτα μέν δή τρίτω ετεϊ πρότερον έγεγόνεε 
των τότε μιν κατεχόντων für irrig überliefert halten, glaube ich, 
daß die Zahlenangabe in Ordnung ist,5 d. h., da die Rückkehr 
des M iltiades nach Athen ins Ja h r 493 fällt,6 so erfolgte seine

1 Das έφευγε der ß-Klasse (s. S. 30 A. 5) ist augenscheinlich aus dem 
folgenden τούτους έπιόντας ούκ ΰττομείνας ό Μιλτιάδης έφ ευγε in den Text 
gedru ngen.

2 Eine solche Analogiebildung scheint jedoch bei L id d e ll- S c o t t  s. v. 
έτος angenommen zu werden, wo dieser Ausdruck mit ,,in the third year 
a f t e r  th is “  wiedergegeben wird.

3 Vgl. die von S te in  zu VI, 46, 1 beigebrachten Beispiele, auch P o w e ll, 
A  lexicon s .v . έτος 4. Daß τρίτω ετεϊ τούτων, wie A b ic h t , Herodot. f. d. 
Schulgebr. erklärt4, Bd. II I  S. 147 f., H o w -W e lls  z. St. und L e u z e , Die 
Satrapieneinteilung in Syrien und im Zweistromlande S. 72, meinen, an 
dieser Stelle „im  3. Jahre v o rh e r “  heißen müsse (so auch S te p h a n u s  im 
Thesaurus s. v. έτος), ist sprachlich ganz ausgeschlossen.

4 So urteilt auch schon C o b et a. a. O. S . 155. Im übrigen müßte man 
höchstwahrscheinlich auch π ρ ό τερ ο ν  erwarten.

5 Ebenso auch B e rv e  S. 57 A. 1 ; vgl. auch schon W e lls , Studies in Hero
dotus S. 120 A. 1.

6 Zum Zeitpunkt s. B e lo c h , a. a. Ο. I I 2 2 S. 6t.



Rückführung durch die Dolonker nach der Skytheninvasion 
zwei Jahre früher, etwa 496/95 v. Chr. Im Gegensatz zu B e r v e  
(S. 56 A . 1), der in Anlehnung an S t e in  und andere Kom m en
tatoren in dem τρίτω έτεϊ πρότερον έγεγόνεε των τότε μιν κατεχόντων 
eine W iederaufnahme bzw. eine direkte W iederholung des τρίτω 
έτεϊ <πρό> τούτων Σκύθας έκφεύγει sieht, nehme ich jedoch hier 
zwei verschiedene Zeitangaben an und beziehe das τρίτω έτεϊ 
τ ο ύ τω ν  unter Beibehaltung der einmütigen handschriftlichen 
Überlieferung au f die eben vorher erwähnten „anderen noch 
schlimmeren Schwierigkeiten“  (άλλα των καταλαβόντων πρηγ- 
μάτων χ α λ επ ώ τερ α ), die sich unmittelbar an diese „A n k u n ft“  
des M iltiades au f der Chersonesos (νεωστί έληλύθεε) anschlossen.

Anders als B e lo c h  (a. a. O.), der das νεωστί έληλύθ-εε au f 
die e r s t e  Ankunft des Miltiades auf der Chersonesos, d. h. au f 
einen Zeitpunkt vor der Skythenexpedition des Dareios, bezieht, 
und anders als die Forscher, die wie B e r v e  das νεωστί έληλύθ-εε 
mit der Rückkehr des Philaiden nach der Flucht vor den Skythen 
i. J . 496/95 v. Chr. in Verbindung bringen —  was bedeuten würde, 
daß Herodot die Rückkehr v o r  der Flucht erzählt hätte (vgl. 
S t e in  z. S t .)— , glaube ich, daß es sich bei dem νεωστί έληλύθ-εε 
vielmehr um jene R ü c k k e h r 1 handelt, die in den Beginn  des 
ionischen Aufstandes zu setzen ist. Im  3. Ja h r nach d ie s e r  
R ü c k k e h r  ist Miltiades vor den Skythen geflohen, zu einem 
Zeitpunkt, für den natürlich der Begriff νεωστί gut passen 
würde. D a seine Rückführung durch die Dolonker, wie sich aus 
der chronologischen A ngabe am Schluß des Kapitels ergibt, 
etwa 496/5 v. Chr. erfolgt ist,2 so wäre als Zeitpunkt der von mir

1 Diesen speziellen Sinn muß έληλύθεε (und έλθόντα) hier haben. Für 
έρχεσθαιϊιι der Bedeutung „zurückkehren“  gibt es bei Ilomer und den Atti- 
kern, vor allem bei Xcnophon, zahlreiche Belege (s. P as so w s. v. und L i dd e il - 
S c o tt  s. v. II). Daß der normalerweiser bei Herodots Sprachgebrauch zu 
erwartende Ausdruck κατεληλύθεε (oder gar πάλιν κατεληλύ-9-εε, vgl. P o w e ll, 
d a ss . Quart. 29, 1935, S. 160 und A lexicon to Herodotus s. v. κατέρχομαι II) 
an dieser Stelle nicht erscheint, ist vielle ich t damit zu erklären, daß Herodot 
eine Häufung von zahlreichen Komposita mit κατα- (vgl. κατελάμβανε, 
καταλαβόντων) vermeiden wollte.

2 Daß sich der Passus ταΰτα μέν δή τρίτω ετεϊ πρότερον έγεγόνεε των τότε 
μιν κατεχόντων auf den ganzen vorhergehenden Nebensatz: ές ö οί τε Σκύθαι 
άπηλλάχθησαν καί μιν οί Δόλογκοι κατήγαγον όπίσω bezieht, ist unbedingt 
M ü n ch e n  A k .S b .  1939 (Bengtson)  3
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angenommenen Rückkehr frühestens etwa das Jahr 498/97 denk
bar. D a wir aber über die Dauer der Skytheninvasion nichts 
wissen ·— sie kann sehr wohl M iltiades etwa ein Jah r von der 
Chersonesos ferngehalten haben, obwohl man natürlich dazu 
neigt, au f Grund von Herodot diesen Skythenzug als ein mehr 
ephemeres Zwischenspiel anzusehen — , so kann M iltiades 
natürlich auch schon um 499/98 zurückgekehrt sein.1 Mit ändern 
W orten: das durch νεωστί έληλύθ-εε wiedergegebene Ereignis ist 
verschieden vom ersten Erscheinen des Philaidcn auf der Cher
sonesos, von dem im c. 39 die Rede w ar;2 wie das Plusquamperfekt 
έληλύθεε zu Beginn und έγεγόνεε am Ende von c. 40 zeigen, han
delt es sich bei diesem Kapitel um einen Einschub, der den A n 
schluß an die c. 3 3 ,3  erzählte Expedition derPhöniker zumHelles- 
pont wieder hersteilen so ll; dieser Charakter des Kapitels wird 
zudem durch die Einleitung des Abschnitts, die W iederaufnahme 
des N am ens: οδτος δή ό Κίμωνος Μιλτιάδης unterstrichen, die nicht 
nötig wäre, wenn man das c. 40 als fortlaufende, sich unmittelbar an 
das Vorhergehende anschließende Erzählung zu betrachten hätte.

D ie zu A nfang von c. 40 berichtete Rückkehr des M iltiades 
setzt jedenfalls eine Flucht voraus, und zwar kann es sich bei 
dieser nur um jene vor dem Perser handeln, die sein Brückenrat 
zur Folge hatte. Unter dieser Voraussetzung erhält dann auch der 
P assu s : κατελάμβανε δέ μιν έλΟόντα όίλλα των καταλαβόντων3 πρηγ-

ausgemacht (man beachte den Plural ταΰτα!). Eine Beziehung auch auf den 
vorhergehenden Hauptsatz bzw. auf den ganzen Abschnitt, der mit τρίτω 
μέν γάρ 2τεϊ τούτων beginnt, ist möglich, aber nicht sichcr.

1 Nach L e n sc h a u , Burs. Jahresber. 244 (1934) S. 44, soll W ells, Studies 
in Herodotus S. 120, die Rückkehr des Miltiades ins Jahr 498 verlegen; 
W e lls , a .a .O . sagt jedoch: “ Miltiades had returned to the Chersonese 
‘ shortly’ beforc 493 — we may c o n je ctu re  at the beginning of the lonic 
revolt in 499.“  —  Zum Datum dieser Rückkehr siehe S. 41, wo das Jahr 
499 oder 498 als wahrscheinlich angenommen wird.

2 Μιλτιάδης δέ άπικόμενος ές την Χερσόνησον είχε κατ’ οίκους. Dies scheint 
mir vor allem auch die Nichtwiederaufnahme des Begriffs άπικόμενος von
c. 39 zu Beginn von c. 40 nahezulegen.

3 Zur Lesung καταλαβόντων mit der Gruppe α s. schon o. S. 30 A. 3. Diese 
Lesung scheint sich mir auch noch deswegen zu empfehlen, als man mit ihr 
der Schwierigkeit aus dem Weg geht, die die Lesung κατεχόντων der Klasse ß 
in sich schließt, das dann zu Anfang des Kapitels 40 und am Ende desselben 
vorkommt und beide Male auf ein anderes Ereignis zu beziehen wäre.
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μάτων χαλεπώτερα erst einen prägnanten S in n : „D orthin  zurück
gekehrt, befiel ihn anderes noch schlimmeres U nglück, als er 
schon erlitten hatte.“  U nter dem letzteren können m. E . nur die 
Flucht des Miltiades und sein E x il verstanden werden, das sich 
an seinen „B rü ckenrat“  anschloß, Ereignisse, die Herodot bei 
seinen Lesern als bekannt vorausgesetzt haben m ag ·—  wenn man 
sich nicht zur Annahm e einer Lücke zwischen c. 39 und 40 ent
schließen will.

Es bleibt jetzt noch übrig, zu dem philologisch sehr interessan
ten Lösungsversuch P o w e lls  (Class. Quart. 29 [1935] S . 15 9  ff.) 
Stellung zu nehm en; er erklärt die Worte τρίτω έτεϊ und 
των τότε μιν κατεχόντων für eine Supralinearglosse, die in zwei 
Teilen, vor und hinter πρότερον, in den Text gekommen sei. P o 
w e 11 weist hierbei vor allem darauf hin, daß das τότε in των τότε 
μιν κατεχόντων das folgende τ ό τ ε  δέ πυνθ-ανόμενος εΐναι τούς Φοί
νικας seiner Stärke beraube, die au f dem Gegensatz von πρότερον 
und τότε δέ beruhe. Außerdem, glaubt P o w e ll ,  dürfe man den 
A usdruck των τότε μιν κατεχόντων nicht von dem B e g riff των 
κατεχόντων πρηγμάτων im vorhergehenden Paragraphen1 trennen, 
beide müßten sich au f dasselbe Ereignis beziehen. Diese Bew eis
führung scheint m ir jedoch nicht zwingend. Zunächst ist der von 
P o w e ll  hervorgehobene Gegensatz von πρότερον und τότε δέ 
kaum  ganz richtig gedeutet: τότε δέ ist vielmehr ταΰτα μέν gegen
übergestellt, d. h. der A bzug der Skythen und die R ückführung 
des M iltiades durch die D olonker-m indestens auf diese beiden 
Ereignisse, möglicherweise jedoch au f das Vorhergehende von 
τρίτω μέν γάρ έτεϊ τούτων an (s. ο. S. 33 Α . 2)> ist ταΰτα zu beziehen — 
steht der Vertreibung durch die phönikische Flotte gegenüber. 
D azu wirkt m. E . der Satz, den P o w e ll  durch Streichung der 
angeblichen Supralinearglosse zustande bringt: τ α ΰ τ α  μέν δή 
π ρ ο τερ ο ν  έγ ε γ ό ν ε ε , τότε δέ πυνθανόμενος είναι τούς Φοίνικας 
έν Τενέδω κτλ. jedenfalls unbefriedigend;2 man erwartet vor

1 So (und nicht καταλαβόντων) liest P o w e ll  in c. 40, 1 ;  s. hierzu schon 
o. S. 30 A. 3; 34 A. 3.

2 Es ist hier zu bemerken, daß bei Herodot eine ähnliche Verbindung 
eines einfachen -ρότερον mit έγεγόνεε (oder mit einer entsprechenden Form 
dieses Verbums) nach den Belegen in P o w e lls  Lexikon s. v. γίνομαι und 
-ρότερος nicht vorhanden zu sein scheint. Das ist für mich mit einer der
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πρότερον au f jeden Fall, wie zahllose Beispiele bei Herodot nahe
legen, eine Zeitangabe, entweder eine unbestimmte wie πολλοΐσι 
έτεσι πρότερον (vgl. Flerod. IV  96, 1 ;  V I I I  96, 2), oder aber -  
und dies liegt hier gewiß näher -  eine ganz bestimmte, wie sie 
der T ext in τ ρ ίτ ω  έ τ ε ϊ  πρότερον eben bietet.1

Neben dieser Jahresangabe erwartet man unbedingt noch eine 
genaue Festlegung des τρίτω έτεϊ πρότερον gegenüber einem anderen 
zeitlich schon fixierten Ereignis, entweder gegenüber der Flucht 
vor den Skythen in c. 4 0 ,1 (τρίτω έτεϊ τούτων) oder aber gegenüber 
der A nkunft der Phöniker.2 D a nun aber eine chronologische Bezug
nahme au f die zu A nfang des Kapitels genannten Ereignisse zu 
Schwierigkeiten führen würde -  schon die Zeitangabe über die 
Flucht in c. 40, 1 ist ja  oft mißverstanden worden - ,  so hat sie Hero
dot wohlweislich vermieden. E r  hat den zeitlichen Abstand, wie 
das πρότερον zeigt, diesmal vielmehr zu einem s p ä t e r e n  Ereignis 
festgestellt, eben zur Ankunft der Phöniker am Hellespont. In 
diesem Fall war aber eine W endung wie etwa τρίτω έτεϊ πρό
τερον το ύ τω ν  zu gebrauchen sprachlich unmöglich, da dieses 
τούτων eben nur au f etwas Vorhergehendes hätte bezogen wer
den können. Was blieb anders übrig, als das πρότερον durch einen 
ganz eindeutigen Hinweis au f das F o lg e n d e  festzulegen? Aus 
diesem Grunde erklärt sich die H inzufügung von των τότε μιν 
κατεχόντο^ν, was um so eindeutiger au f das Folgende hinweist, 
als das τότε ja  dann wieder aufgenommen w ird : τότε δέ πυνθανό- 
μενος κτλ. Die Athetese P o w e ll s ,  die durch Parallelen jeden
falls keine Stütze erhält, ist also nicht berechtigt. Es ist übrigens 
sehr bezeichnend, daß Herodot gerade au f das Ja h r  493 als ein

schwerwiegendsten stilistischen Gründe, die mir gegen P o w e lls  Athetese 
sprechen. Anders liegen die Dinge jedoch bei ύστερον; vgl. etwa Herod. V I 
72 u. 90; V III 3, 2.

1 Vgl. als hervorragende Parallele vor allem Herod. V I 33, 4, wo von der 
Fahrt der phönikischen Flotte zum Hellespont die Rede ist: έπί δέ Κύζικον 
ούδέ έκλωσαν άρχήν' αύτοί γάρ Κυζικηνοί έ τ ε ϊ  π ρ ό τερ ο ν  τοϋ  Φ ο ιν ίκ ω ν  
έ σ π λ ο υ  έγεγόνεσαν ύπό βασιλέϊ. Siehe ferner Herod. IV  144. wo es von Mega- 
bazos (vgl. zu ihm u. S. 38) heißt: γενόμενος γάρ έν Βυζαντ^ρ έπύ&ετο έπ τα - 
κ α ίδ ε κ α  έ τ ε σ ι π ρ ό τερ ο ν  Καλχηδονίους κτίσαντας τήν χώρην Βυζαντίων.

2 Vgl. c. 42: καί κατά τό έτος τοϋτο (in dem Miltiades vor den Phönikern 
floh, 493 v. Chr.) έκ των Περσέων ούδέν έτι πλέον έγίνετο τούτων ές νεΐκος 
φέρον ’Ίωσι.
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gewisses „Stich jah r“  auch sonst zurückgegriffen hat; erscheint 
doch V I  46, 1 bei der Erzählung der Unterjochung von Thasos 
die A n gab e: δευτέρω δέ ετεϊ τούτων (d. h. 492/91 v. Chr.), wobei 
wieder auf das Ja h r  493 Bezug genommen ist.

A us der Interpretation des c. 40 von Herodots 6. Buch ergibt 
sich für das Leben des M iltiades somit folgendes: M iltiades, 
der im Anschluß an den Brückenrat vor Dareios fliehen mußte, 
ist erst zu Beginn des ionischen Aufstands nach der Chersonesos 
zurückgekehrt; i. J .  496/95 hat er dann vor einer ephemeren 
Skytheninvasion von neuem, wenn auch diesmal nur für kurze 
Zeit, die Chersonesos verlassen.

Ist diese Interpretation des umstrittenen K apitels richtig, 
so erscheint natürlich auch die Persönlichkeit des Philaiden in 
neuem Lichte. Seine entschieden antipersische Einstellung, die 
er seit 493 in Athen unter Beweis gestellt hat (s. u. S. 46 ff.), erhält 
jetzt ihre tiefere Begründung. E in  M ann, der den ionischen T y 
rannen den V orschlag machen konnte, das Heer des D areios 
seinem Schicksal zu überlassen, ein M ann, der deshalb andert
halb J  ahrzehnte in der Frem de leben mußte, um erst zu Beginn 
des ionischen A ufstands zurückzukehren -  der war w ahrhaftig 
im besten Sinne zur Führung des Abwehrkam pfes der Heim at 
gegen den Perser prädestiniert.

M it der oben vorgeschlagenen Chronologie ist nun freilich die 
E inordnung der Eroberung von Lem nos durch M iltiades den 
Jüngeren , wie sie B e r v e  (S. 44 ff.) bietet, nicht zu vereinbaren.1 
Zum  Ansatz dieses Ereignisses in die Jah re  von etwa 5 10 -50 6  v. 
Chr. ist er, ebenso wie vor ihm auch schon B e lo c h  (Griech. 
Gesch. I2 1, 388 A . 2) und O b st  (R E . X V  1686), durch die Stel
lung des Fragm ents bei Diodor X  19, 6 in den Excerpta V aticana 
zwischen dem Skythenzug des Dareios -  von diesem soll näm 
lich bei Diodor X  19, 5 die Rede sein -  und dem K rieg  der A the
ner mit den Böotern und Chalkidern um 506 v. Chr. (Diod. X  24)
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Gesch. I S. 14 f f . ; Gesch. d. Altert. I I I  S. 297 A.) des öfteren vert retene An
schauung, schon der ä lte re  Miltiades habe Lemnos erworben, lehnt B e r v e  
S. 47 A. 2 zu Recht ab; s. übrigens auch De S a n c t is ,  Riv. di Fil. 64 (1936) 
S. 100, gegenüber P a s s e r in i , „M ilziade e l’ occupazione di Lemno“  Annuar. 
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bestimmt worden. Bei Zenobius, Proverb. I I I  85, und Suda s. v. 
Έρμώνιος χάρις (Adler I 2 S. 416), deren A ngaben letzten Endes 
ebenso wie die bei Diodor vorliegende Überlieferung au f Epho- 
ros zurückgehen,1 wird übrigens die Besetzung von Lem nos 
durch M iltiades nicht allein in eine z e i t l ic h e ,  sondern direkt 
in eine s a c h lic h e  Verbindung mit der Eroberung von Thrakien 
durch Dareios -  vom Skythenzug verlautet auch hier nichts! -  
gebrach t;2 dazu ist bei Zenobius a. a. O. der Zug des M iltiades 
nach Lem nos geradezu als F lu c h t  vor Dareios dargestellt. Der 
Gedanke, daß M iltiades während der U nterwerfung von T h ra
kien durch den in Europa zurückgelassenen M egabazcs (He- 
rod. IV  144; V  1 f.) unmittelbar nach dem Skythenzug die Cher- 
sonesos verlassen und sich damals nach Lem nos in Sicherheit 
gebracht haben könnte ( s o L e n s c h a u , Burs. J  ahresber. 244 [1934] 
S . 44), liegt natürlich nahe, stößt freilich au f Schwierigkeiten. 
G egen ihn spricht nämlich die Tatsache, daß Otanes, von Hero- 
dot V  26 ausdrücklich als δ ιά δ ο χ ο ς  γενόμενος Μεγαβάζω της 
στρατηγίης charakterisiert, eine Strafexpedition gegen verschie
dene Städte3 und auch gegen Lemnos und Imbros vorgenommen 
hat,4 wobei er in Lemnos den Lykaretos zum ύπαρχος bestellte. 
D a  für die Heimsuchung der Städte als Grund Fahnenflucht 
und räuberische Ü berfälle auf das vom Skythenzuge heimkeh
rende persische Heer angegeben wird, so bildet die skythische 
Expedition den terminus post quem, während der ionische A u f
stand den terminus ante quem darstellt (Herod. V  28). Wenn 
zudem Herodot ( V 26) ausdrücklich hervorhebt, daß Lem nos und 
Im bros damals noch von Pelasgern bewohnt gewesen seien, die 
doch, wie Herodot V I  140 berichtet, nach der Inbesitznahme 
von Lem nos durch M iltiades die Insel verlassen mußten, so fällt

1 Siche etwa B u s o lt , Griech. Gesch. I I 2 S. 531 A. 2; J a c o b y ,  FH G. II C 
S. 3 15  zu Charax frg. 18 ; B e rv e  S. 49.

2 Zenob. a .a .O .: ύστερον δε Δαρείου τοϋ ΙΙέρσου περί Θράκην οντος καί 
πάντα χειρουμένου τά πέριΐ, Μιλτιάδης ’Αθηναίος έκ της Χερρονήσου άσείς ές 
τό πέλαγος καταλαμβάνει τήν Λήμνον. Vgl. übrigens auch Corn, Nepos, 
Milt. 2 f., dem ebenfalls Ephoros zugrunde liegt.

3 Bei Herodot a. a. O. werden Byzanz, Kalchedon, Antandros und Lampo- 
neion genannt.

4 Dies hebt auch B e rv e  S. 44/45 hervor.



der Z u g  des Otanes zweifellos v o r  die Besetzung von Lem nos 
durch den Philaiden, mit ändern Worten, als Otanes die Insel 
unterwarf, muß M iltiades entweder noch au f der Chersonesos 
gewesen sein oder er muß inzwischen irgendwo anders hin ge
flohen sein, wobei man zunächst wohl an einen A ufenthalt bei 
seinem Schwiegervater, dem Thrakerfürsten Oloros, denken wird.

Da sowohl Herodot (V I 140) wie auch die Ephorosüberlieferung 
(s. o. S . 38 mit A . 2) die Besitznahme der Insel durch M iltiades von 
der Chersonesos aus voraussetzen, von der M iltiades nach der 
Skythenexpedition geflohen1 und bis etw a499/98 ferngeblieben ist 
(s. S. 34 u .4 1) , so muß man, wie ich glaube, die chronologische E in 
ordnung, wie sie in der von Ephoros abhängigenTradition geboten 
wird, ganz fallen lassen2 und die Besetzung von Lem nos durch 
M iltiades erst den Jahren  des ionischen Aufstandes zuweisen, d. h. 
einer Zeit, in der sich der Philaide bereits wieder seine alte M acht
stellung au f der Chersonesos errungen hatte. Für den irrigen 
Zeitansatz, wie ihn Diodor au f Grund von Ephoros bietet, läßt 
sich auch m. E . eine Begründung finden. Ist es doch mit Recht 
allgemein anerkannt, daß Ephoros die Ereignisse in seiner D ar
stellung ziemlich willkürlich au f einzelne Archontenjahre ver
teilt hat,3 so daß irrige Einordnungen bei seinen Benutzern so

1 Die Flucht des Miltiades ist also in beiden Überlieferungen, bei Herodot 
und bei Ephoros, bezeugt. Es ist möglich, daß schon Ephoros als Grund 
für diese Flucht den Brückenrat angegeben hat.

2 Wegen der Ephorosüberlieferung, die. wie es scheint, von der Otanes*Ex
pedition nichts weiß, diesen Feldzug überhaupt tür unhistorisch zu halten, sehe 
ich keine Veranlassung. Sprechen doch gerade die von Herodot V 26/27 t>e* 
richteten Einzelheiten — das Aufbicten lesbischer Schiffe, die Einsetzung des 
Lykaretos zum Hyparchos — sehr dafür, daß Herodot auch über die Kinzel- 
vorgänge gut unterrichtet war. Lediglich bezüglich der Chronologie könnte 
man im Zweifel sein, ob nicht der Zug des Otanes erst mehrere Jah re  später, 
nicht schon um 5 1 1  (so B e r v e  S. 45), durchgeführt worden ist. Für diese 
Vermutung ließe sich vielleicht anführen, daß Herodot den Ausbruch des 
ionischen Aufstandes, die Expedition gegen Naxos, unmittelbar an den Zug 
des Otanes anknüpft (V 28): οδτος μέν νυν τοσαϋτχ έξεργάσατο στρατηγήσας, 
μ ετά  δέ ού πολλόν χρόνον α.νεσις κακών ήν, καί ήρχετο το δεύτερον έκ Νά
ξου τε καί Μιλήτου ’Ίωσι γίνεσθαι κακά. Auf jeden Fall erscheint aber der 
Versuch B e r v e s  (S. 48 ff.), die Chronologie der Ephorosüberlieferung mit 
den Angaben Herodots in Einklang zu bringen, nicht durchführbar.

3 Siehe schon D re ß le r , Das Geschichtswerk des Ephoros nach seinen
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gut wie unvermeidlich waren und gerade bei Diodor z. B . für die 
Geschichte der Pentekontaetie auch direkt nachzuweisen sind.1

Lehnt man die nur indirekt aus Diodor erschlossene Datierung 
der Besetzung von Lemnos ab, so ist, wie ich meine, etwas sehr We
sentliches gewonnen. W ährend nämlich B e r v e  es für möglich 
hält, daß eine Eroberung von Lem nos durch M iltiades in den 
Jah ren  von 5 10-506 erst etwa anderthalb Jahrzehnte später, 
493 v. Chr., die Perser zum Einschreiten veranlaßt hätte, was 
an sich schon schwer verständlich w äre,2 reiht sich nunmehr 
dieses Ereignis in den großen historischen Zusam menhang des 
ionischen Aufstands ein. Gerade damals, d. h. etwa in den Jahren 
499-497, scheinen sich die Verhältnisse in Lem nos für ein solches 
V orgehen günstig gestaltet zu haben. Die dort sitzenden Pelasger 
hatten sich inzwischen nach dem möglicherweise gewaltsamen 
Tode des Hyparchen Lykaretos (Herod. V  27) von den Persern 
freigem acht, auch dies ein V organg, der zu Beginn des ionischen 
Aufstands sehr viel verständlicher wird als in einer früheren Zeit; 
sie waren infolgedessen voll Furcht vor den Persern,3 so daß sie 
schließlich die Insel dem M iltiades übergaben.

D a nun im Frühjahr 499 bzw. 498* der ionische Aufstand mit 
der Einnahm e von Sardes einen glänzenden Fortgang nahm, so 
daß sich daraufhin neben Karien, Lykien und schließlich Kypros

Fragmenten und seiner Benutzung durch Diodor (Progr. Gymn. Bautzen 
1873) S. 6/7 : L aq  u eu r , Hermes 46 ( 19 11)  S. 348; J  a c o b y , FH G. II G S. 26.

1 Siehe zuletzt den Aufsatz K o lb e s , Hermes 72 (1937) S. 241fr.
2 Unerklärt würde in diesem Fall auch das Verhalten Athens bleiben; auf 

der einen Seite das Bündnis mit dem Satrapen von Sardes, Artaphrenes 
(Herod. V 73), das mit einer förmlichen Unterwerfung erkauft wurde, auf der 
andernSeitedieUnterbringungvon attischen Ansiedlern auf dem von M iltia
des der Vaterstadt zur Verfügung gestellten, den I’ ersern entrissenen Lemnos!

3 Dieses von der Ephorosüberlieferung, allerdings in irrigem Zusammen
hang überlieferte Motiv (Diod. X 19 , 6; Zenob. a. a. G.) ist sicher historisch.

1 In  der Chronologie zum mindesten der ersten Jahre des ionischen Auf
stands ist volle Sicherheit mit dem bisherigen Material nicht zu gewinnen; 
vgl. die Ausführungen Ed. M e y e rs , Gesch. d. Altert. II I  S. 300 A., und 
B e lo c h s  a. a. O. I I 2 2, 57 ff. Der erste setzt die Eroberung von Sardes ins 
Frühjahr 499, der zweite ins Frühjahr 498, gibt jedoch S. 60 zu, daß sie auch 
ins Ja h r vorher fallen könnte. Von den älteren Arbeiten ist noch M ac a n , 
Herodotus. The 4th, 5th, and 6th Books (London 1895) II S. 62 ff. zu er
wähnen, dessen Chronologie auf sehr selbständigem Urteil beruht; er setzt 
den Fall von Sardes in den Sommer 498.
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auch die hellespontischen Städte der Bewegung anschlossen 
(Herod. V  103/04), so hat ein Teil der früheren Forschung als 
Zeitpunkt der Besetzung von Lemnos durch M iltiades das Ja h r  
499 bzw. 498 -  je nachdem, welcher Chronologie man den V o r
zug gab -  als wahrscheinlich angenommen.1 Durch die oben S . 30 ff. 
ausführlich besprochene A ngabe Herodots ( V I 40) erscheint mir die 
Rückkehr des Philaiden zur Chersonesos jetzt au f etwa 499-498 
eindeutig festgelegt. Die Besetzung von Lem nos kann infolge
dessen frühestens erst in diesem Jah r, sie muß aber spätestens 
493 erfolgt sein. Bei dieser zeitlichen Folge: etwa 499/98 R ü ck 
kehr des M iltiades, bald danach Besetzung von Lem nos, wird 
natürlich auch erst verständlich, weswegen die Perser erst 493 
an eine Strafexpedition gegen den Philaiden denken konnten. 
E rst damals hatten sie wieder freie Hand zu weiter ausgreifenden 
Unternehmungen in der Ä gäis. W ar doch in der Zwischenzeit die 
Schlacht bei Lade geschlagen und M ilet gefallen, die ehedem so 
stolze ionische Flotte existierte nicht mehr. M an d arf außerdem 
wohl annehmen, daß die Fahrt der phönikischen Flotte zum 
Hellespont dazu dienen sollte, die Chersonesos als Brückenkopf 
für die im folgenden Jah re  stattfindende Expedition des M ar- 
donios nach Thrakien zu sichern.

E s besteht alsdann keine Veranlassung, die Ü berlassung von 
Lem nos an dieAthener (s. schon o .S .27), d.h. an attische Kolonisten, 
allein als einen Versuch des M iltiades aufzufassen, sich den Boden 
für eine etwaige Rückkehr nach der Heimat dort vorzuberei
ten.2 Denn hiergegen lassen sich verschiedene Bedenken geltend 
machen. W enn nämlich M iltiades, wie ich glaube, während des 
ionischen Aufstands Lemnos okkupierte und cs nach der V er-

1 Siehe übrigens schon K r a f f t  a. a. O. S. 135/36 mit A. 42: 498 v. Chr.; 
B u s o lt ,  Griech. Gesch. I I 2.S. 5 3 1: „bei Ausbruch des ionischen Aufstands:‘ ; 
D u h m s , De Atheniensium sociorum tributis quaestiones septem (Diss. 
Berlin 1904) S. 12 ; 14 f f . : 499-95 v. Chr.; G lo tz , Hist. Grecque II S. 26: 
ohne genauere Festlegung des Zeitpunkts. — Daß, wie Ed. M e y e r , Forsch.I 
S. 16, meint, die Besitzergreifung von Lemnos nicht in den Jahren des ioni
schen Aufstandes stattgefunden haben kann, da angeblich die Zeit zur E in 
richtung der Kolonie nicht ausgereicht hätte und die Perser 493 zweifellos 
(so Ed. M ey er) die Kolonisation wieder rückgängig gemacht hätten, für 
diese Behauptung ist kaum ein bündiger Beweis zu erbringen.

2 Hierfür tritt freilich B e r v e  S. 55 f. ein.



treibung der pelasgischen Bevölkerung athenischen Ansiedlern 
überlassen hat, so scheint mir dieses Ereignis doch eine recht 
beträchtliche Bedeutung zu haben. Bedenkt man, daß die Athener 
schon unter den Peisistratiden, wie die Orakelfälschung des Ono- 
m akritos zeigt (s. o .S . 2Öf.), an eine Besetzung und Besiedlung von 
Lem nos gedacht haben, so läßt sich die Annahm e schwerlich 
verm eiden, daß M iltiades hier im Einvernehmen mit Athen, 
möglicherweise auch mit seiner Unterstützung gehandelt hat. 
Z w ar läßt sich die Frage, ob zwischen der Hilfesendung der 20 
athenischen Schiffe an die Ionier und der Ü berlassung des von 
den Pelasgern geräumten Lem nos durch M iltiades an die Athener 
(Herod. V I  136 ; 140) eine direkte Verbindungslinie zu ziehen ist, 
kaum  ganz eindeutig beantworten; daß aber bei dieser Beteili
gung Athens am ionischen A ufstand der Plan einer Besetzung 
bzw. der Sicherung der Insel mit in die W aagschale gefallen ist, 
ist zwar allerdings nur eine Verm utung, aber doch wohl keine 
ganz unbegründete.

B e r v e  stellt mit Recht entschieden in Abrede (S. 51 ff.), daß 
bei der Ansiedlung der Athener auf Lemnos an eine regelrechte 
K leruchie gedacht werden könne, d. h. an ein Staatswesen, 
dessen Angehörige athenische Bürger geblieben sind und das 
von attischen Behörden verwaltet wurde. Die Ü berbewertung 
der formalen Selbständigkeit der lemnischen Apoikie, die B e r v e  
selbst übrigens (S. 54 f·) unter Hinweis au f ihre Stellung zu Athen 
im Peloponnesischen K rieg  in gewisser Weise wieder -  und mit 
Recht -  einschränkt, scheint mir indessen kaum berechtigt. Denn 
d a gezeigt wurde (o. S. 15 ff.), daß die unter Peisistratos aus
gesandten Apoikien in enger A bhängigkeit vom Tyrannen und 
von Athen geblieben sind, so ist dies auch für die A poikic auf 
Lem nos vorauszusetzen, und zwar um so mehr, als dies auch für 
die späteren Apoikien Athens gelten muß. Denn man wird schwer
lich leugnen können, daß die Athener gerade auch mit der A u s
sendung von A p o ik ie n  im späteren V erlau f des 5. Jahrhunderts, 
als die attische äpyr\ bereits bestand, unzweifelhaft machtpoli
tische Ziele verfolgt haben;1 das zeigt vielleicht am deutlichsten 
die Entsendung der Apoikie nach Melos 4 16 /15  v .C h r. (T h uk.V  
116 ) , wo die gesamte frühere Bevölkerung getötet, vertrieben
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oder versklavt worden war. Wie sehr diese Apoikien in W irklich
keit au f die H ilfe Athens und seines Seebunds rechnen konnten, 
zeigt sehr gut die Bestim m ung der Gründungsakte der Kolonie 
von B rea (Syll. I3 67, 13  ff.): έάν 8έ τις έπιστρα[τεύηι έπί την γή]ν 
την των άποίκων, βοηθ-εϊν τά[ς πόλεις ώς όξύ]τατα κατά τάς ξυν- 
γραφάς, α[ί έπί . . . ]γραμματεύοντος έγένον[το περ'ι των πόλε]ων των 
έπί Θράκης.1 U nd umgekehrt haben sich die attischen Apoikien 
neben den Kleruchien natürlich auch als Bundesgenossen der 
M utterstadt gezeigt, wie dies am klarsten etwa bei Thukydides 
V I I  57, 2, in der Aufzählung der athenischen Bundesgenossen 
gegen Syrakus, zum Ausdruck kommt: ’Αθηναίοι μέν αύτοί ’Ίω νες 
έπί Δοριέας Συρακοσίους έκόντες ήλθον, καί αύτοΐς τη αύτη φωνη 
καί νομίμοις ετι χρώμενοι Αήμνιοι καί ’Ίμβριοι καί Α ίγινηται οι τότε 
Αίγιναν ειχον, καί ετι Έ στιαιης οί έν Eußotqc Έστίαιαν οίκοΰντες 
άποικοι οντες ξυνεστράτευον. Freilich soll nach B e r v e  (S. 53) 
gerade dieser Passus vorzüglich zeigen, daß die hier neben den 
Athenern genannten Lem nier, Imbrier, Ägineten und H estiaier 
als eigene Größen neben den Athenern aufzufassen sind, was 
nach ihm dadurch unterstrichen würde, daß Thukydides die zu
letzt Aufgeführten ausdrücklich άποικοι nenne, obwohl diesem 
H istoriker der B e griff κληρούχοι sonst durchaus bekannt und ge
läufig  sei (s. etwa I I I  50, 2; B e r v e  S. 53 A . 2). Hier ist zunächst 
d arau f hinzu weisen, daß sich der B egriff άποικοι mit völliger Sicher
heit nicht bloß au f die zuletzt genannten Hestiaier, sondern au f 
a l le  hier aufgeführten attischen Bundesgenossen bezieht. Zudem  
ist dervonThukydides an dieserStelle verwandte A usdruck άποικοι 
kaum  geeignet, als Term inus gelten zu können. A us der In 
schrift IG . P 4 2  wissen wir, daß die Bewohner von Hestiaia, jeden
falls nach 427 v. Chr., zur εισφορά, zur Vermögenssteuer, heran
gezogen worden sind (C a r y , JH S t. 45 [1925] S. 243 ff.), für die 
grundsätzlich nur attische Bürger in Betracht kamen.2 D as macht 
es unum gänglich, in den Έ στιαιης οίέν Εύβοια Έστίαιαν οίκοΰντες

1 Siehe zu dem letzten Ausdruck, der wahrscheinlich die Städte des thra- 
kischen Bezirks meint, N e s s e lh a u f  a. a. O. S. 130/31.

2 Vgl. auch etwa Ps.Aristot. Oecon. II 5 für Poteidaia, wohl im 4. Jah rb .; 
s. dazu v. W ila m o w itz , Aus Kydathen S. 35 A. 65. Daß i. J .  446 v. Chr. 
die g e s a m te  Bevölkerung von Hestiaia vertrieben wurde, zeigt Plut. Perikl. 
23; vgl. dazu C a r y , a. a. O. S. 248.
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des Thukydides attische K le r u c h e n , keine Apoiken zu sehen.1 
A uch mit den Αίγινηται ol τότε Αίγιναν εΐχον sind zweifellos at
tische Kleruchen gemeint, jene nämlich, die i. J .  431 die Insel in 
Besitz nahm en;2 allein die Lem nier und Im brier sind dagegen, 
wie ich glaube, wirklich Apoiken.3 Der von Thukydides ver
wandte B egriff άποικοι hat somit eine weitere Bedeutung.4 Aus ihm 
allein irgend etwas über die Stellung der Lem nier als besonderer 
Größe neben Athen zu schließen, scheint mir nicht begründet. 
D a die Lem nier hier, wie gezeigt, mit Kleruchen in einer Linie 
stehen, ist das Gegenteil entschieden richtiger.

D a die Apoikien, vor allem in Kriegszeiten, auf die Hilfe der 
viel mächtigeren M utterstadt direkt angewiesen waren, so kann 
man allein schon aus diesem Grunde von einer Abhängigkeit der 
form al selbständige Staatswesen bildenden Apoikien sprechen. 
Daß die Apoikien neben den Kleruchien auch wirtschaftlich eine 
gewisse Sonderstellung im Rahmen des attischen Seebunds hatten,

1 Ich glaube freilich nicht, daß v. W ila m o w itz  hier im Recht ist, der 
a. e. a. O. die Worte Έστιαιης und auch Αίγινηται als „grammatisch wie 
sachlich verwerfliche Glosseme“ erklärt hat, da die frühere Bevölkerung in 
Hestiaia und Ägina damals, d. h. zu Beginn der Sizilischen Expedition, längst 
durch attische Kleruchen ersetzt worden sei, auf die die Bezeichnung'EaTiai% 
bzw. Αίγινηται nun nicht mehr zutreffe. Es ist doch für die Beurteilung der 
thukydideischen Terminologie ungemein aufschlußreich, wenn an einer 
ändern Stelle, V  74, 3, bei der Darstellung der Schlacht bei Mantineia (418 
v. Chr.),einfach die Α ίγ ιν η τ α ι erscheinen, obwohl es sich auch hier nur um 
die attischen Kleruchen in Ägina handeln kann. An diesem Beispiel wird 
mithin ganz deutlich, wie wenig man eine exakte Terminologie bei Thukydides 
erwarten darf. Siehe hierzu schon A. R e h m , Philologus 89 (1934) S. 143 A. 17.

2 Siehe außer Plut. Perikl.34, wo es heißt, daß Perikies die Insel’Αθηναίων 
τυιςλαχοϋσι verteilt habe, undThuk. II 27 vor allem Di od. X II 44, 2 : ’Αθηναίοι 
. .. έκ δέ τών πολιτών οίκήτοραςέκπέμψαντες κατεκληρούχησαντήν τεΑϊγιναν 
καίτήν χώραν. — Zur Bedeutung des hier erscheinenden Ausdrucks Αίγινηται 01 
τό τε  Αίγιναν είχον für die Chronologie der Abfassungdes 7. Buchs des Thukydi
des vgl. die eingehenden Ausführungen A . R eh  ms a. e. a. O. S. 139 ff.

3 Das Erscheinen von attischen Phylen in einer lemnischen Inschrift aus 
dem Beginn des 5. Jahrhunderts (P ic a rd  und A. J. R e in a c h , BCH . 36 
[19 12] S. 330 ff.) beweist zwar, wie B e rv e  betont (S. 51 ff.), nicht, daß die 
Einwohner attische Staatsbürger waren, es ist aber als ein weiteres Zeichen 
der engen Zusammengehörigkeit von Athen und Lemnos zu werten. Vgl. 
hierzu auch A. R eh  m a. e. a. O. S. 141 f., bes. A. 15.

4 Siehe auch schon B u so lt-S  w o b od a a. a. Ο. II S. 1274 A. 1, wo freilich 
über Hestiaia m. E . noch Irriges steht.
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zeigt die besondere Nennung dieser beiden Kategorien in der 
sehr fragmentarischen Inschrift IG . I 2 140, in der von A b gab en  
(τέλη) die Rede ist.1

Diese Ausführungen dürften genügen, um zu zeigen, daß ge
rade auch die attischen Apoikien wirksam e Faktoren des at
tischen „Im perialism us“  in der Zeit des ersten Seebunds dar
gestellt haben. Aus dieser Erw ägung heraus erscheint es mir 
au f jeden F a ll zu weitgehend, die politische Bedeutung dieser 
Apoikien für Athen in der früheren Zeit einfach zu leugnen und 
daher Lemnos als eine der Heimat ferne Bauernkolonie zu 
betrachten, für deren Schutz angeblich nicht Athen, sondern 
M iltiades, der Tyrann der Chersonesos, sorgen mußte. Ich meine 
vielmehr, die Hilfesendung eines Teils der athenischen Flotte 
nach Ionien liefert den Beweis dafür, daß die Athener sich zu 
einer weiter ausgreifenden Politik bis zu einem gewissen Grade 
durchaus für fäh ig hielten.

Die hier wiedergegebenen Gedanken stehen freilich in d ia
metralem Gegensatz zu der in letzter Zeit m ehrfach vertretenen 
Ansicht, es sei nicht berechtigt, von einer griechischen und im 
besonderen von einer attischen M achtpolitik über die natürlichen 
Grenzen des Staates hinaus zu sprechen, auch nicht zur Zeit 
des ersten Seebunds.2 Dieser Auffassung zufolge sei das von 
der früheren Forschung bei den Griechen allgem ein voraus
gesetzte Streben nach Beherrschung möglichst vieler schwächerer 
fremder Staaten, das Streben nach politischer M acht um ihrer 
selbst willen, in W ahrheit gar nicht vorhanden gewesen. V oraus
zusetzen sei lediglich bei diesen Staaten der W ille, ihren Bevöl

1 Im übrigen bedarf das Problem der attischen Apoikien und Klerucbien,
auf dessen Bedeutung schon v. W ila m o w itz  a. a. O. hingewiesen hat, auch 
nach den Arbeiten von D ah m s (s. o. S. 41 A. 1) und W a g n e r  (s. o. S. 10 
A. 3) sowie den Zusammenfassungen von S c h u lth e ß , R E . X I  814 ff. s. v. 
κληρούχοι, und von Busolt-.'S wob oda a .a .O . II S. 1264 ff., dringend einer 
neuen umfassenden Untersuchung, wie dies jetzt auch B e r v e  S. 54 A. 1 
gefordert hat.

2 Siehe neuerdings besonders H a m p l, Die griechischen Staats vertrage des
4. Jahrh. v. Chr. Geb. (Leipzig 1938) S. 74/75 unter Berufung auf B e r v e  (Cr. 
Gesch. I S. 260f.) und H ase  b roek , Staat und Handel im alt. Griechenland
5 . 146I'., 155 ff. Der letzte hat jedoch den „Imperialismus“  als solchen keines
wegs geleugnet.
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kerungen die genügende τροφή zu verschaffen. Selbst angenom 
men, der Gedanke sei richtig, daß die Politik etwa des A then des 
ersten Seebunds in dieser ausschließlichen Weise von dem Ge
danken der τροφή beherrscht gewesen sei, so kann man doch 
schwerlich an der Feststellung vorbeisehen, daß die attische 
αρχή tatsächlich au f der Grundlage der Beherrschung schwächerer 
Staaten durch einen einzigen mächtigeren und wie z. B . im Falle 
von Ä gin a sogar au f der Vernichtung solcher nicht genehmen 
selbständigen Poleis aufgebaut ist. Letzten Endes war es doch auch 
für die L ag e  der beherrschten bis dahin selbständigen Gemeinden 
ohne jede Bedeutung, welche M otive Athen zu diesem V o r
gehen bestimmten, ob lediglich der H unger nach M acht, den 
man leugnet, oder der wirtschaftliche Zw ang, den attischen 
Bürgern die τροφή sicherzustellen. Denn auch durch die Beto
nung des letzten M otivs wird ja  das Bestreben der gewaltsam en 
Beherrschung von anderen Staaten durch einen stärkeren nicht 
aus der Welt geschafft, sondern die M achtpolitik allein mit m a
teriellen, nicht mit ideellen Notwendigkeiten, wie ich glaube, in 
einseitiger Weise begründet.1

3. Miltiades in Athen

V o r dem Einsetzen des großen Ringens mit den Persern, das 
sich au f dem Schlachtfeld von M arathon zugunsten Athens ent
scheidet, steht eine jener nur allzu bekannten innergriechischen 
Streitigkeiten, diesmal zwischen Athen und Ä gin a. U nd doch 
stellt dieser Konflikt etwas Besonderes dar. Nicht allein der Zeit
punkt seines Ausbruchs, sondern auch die A rt seiner Beilegung 
w irft ein ungemein scharfes Licht au f die innere Einstellung 
Athens und Spartas am Vorabend des Perserkrieges. D azu tritt 
an den Forscher die Frage heran, ob es in diesem Fall einmal m ög
lich ist, den Anteil einer großen Persönlichkeit, hier des M iltiades, 
an der Beilegung dieses Konflikts annähernd sicher festzustellen 
und daraus dann weitere Schlüsse auf seine Stellung im attischen 
Staate zu ziehen.

1 Siehe gegen H a m p l jetzt auch F. R. W ü st, Gnomon 14 (1938) S. 372ff., 
dessen Ein wände durch H a m p ls  Entgegnung, Klio 31 (1938) S. 385 f., mir 
nicht widerlegt zu sein scheinen. Vgl. auch die Erwiderung von F. R . W ü st, 
Klio 32 (1939) S. 76 ff.



B e r v e ,  der die K lage Athens in Sparta gegen die A gineten 
und die daraufhin gestellte Geiselforderung des K önigs K leo- 
menes an Ä g in a  zwischen 492 und M arathon setzt (S. 69 ff.), 
glaubt vor allem darauf besonderes Gewicht legen zu müssen, 
daß in dieser Angelegenheit zum ersten M ale der V o rw u rf des 
Medismos eine politisch wirksam e Rolle in Griechenland spiele 
(S. 71 ff.). Dem gegenüber hat jedoch bereits D e S a n c t i s , 1 wie 
ich meine, mit Recht gezeigt, daß dieser bei Herodot (V I 49) be
tonte V orw urf gegenüber den Ägineten, sie hätten den Gesandten 
des Dareios Erde und W asser gegeben, auf recht schwachen 
Füßen steht und den Stempel einer späteren Erfindung an der 
Stirne trägt. Ist doch die von Herodot berichtete Entsendung von 
persischen Gesandten vor dem Zuge des D atis an Ä g in a und an 
Athen jedenfalls spätere Erfindung und als solche nur ein D upli
kat desselben A^organgs im Jah re 481 v. Chr. unter X e rxe s ;2 denn 
wenn Herodot (V II 133) behauptet, die Gesandten seien dam als 
in Athen ins Barathron, in Sparta in einen Brunnen geworfen 
worden, so ist diese Überlieferung, die den Unterschied zwischen 
der persischen Forderung von Erde und W asser symbolisch zum 
A usdruck bringt, nur allzu durchsichtig, als daß man sie für 
glaubw ürdig halten könnte.3 Wie schon B e lo c h  (a. a. Ο. I I 2 2

1 ,,<-·1ι ostaggi egineti in Atene e la guerra fra Atene ed Egina“ , Riv. di 
Fil. 58 (1930) S. 21)2 ff. Dieser Aufsatz ist außer von B e rv e  auch von W in 
te r s c h e id t ,  Aigina. Eine Untersuchung über seine Gesellschaft und Wirt
schaft. Würzburg 1938, S. 36, übersehen worden.

2 Siehe schon B e lo c h  a. a. Ο. I I 2 2 S. 86.
3 Siehe etwa B u s o lt , Griech. Gesch. I I 2 S. 571 A. 5, und jetzt auch De 

S a n c t is  a. a. O. S. 295/96. Überdies befand sich Persien seit dem ionischen 
Aufstand im Kriege mit Athen, so daß man auch aus diesem Grunde den 
Zweck der Entsendung schwerlich verstünde. War doch die ganze E x 
pedition des Datis nur auf die Bestrafung von Athen und Eretria abgestellt, 
an eine Unterwerfung von ganz Hellas jedoch schwerlich gedacht (s. B e 
loch  a. a. Ο. I I2 2 S. 86). — Wenn in einem Teil der späteren Überlieferung, 
so bei Pausanias (III 12, 7), für die Ermordung der Gesandten in Athen 
M ilt ia d e s  verantwortlich gemacht wird, so ist das natürlich spätere Fik
tion, die auch noch darin zutage tritt, daß demgegenüber Plutarch, The- 
mistocl. 6, T h e m is to k le s  hiermit in Verbindung bringt. Über die gänzlich 
wirren Angaben des Aristides, Panath. I S. 198 Dind. mit Schol. I I I  S. 125, s. 
schon H a a s , Quibus fontibus Aelius Aristides in conponenda declamatione 
quae inscribitur Πρός Πλάτωνα ύ-έρ των -τεττάρων usus sit. Diss. Greifswald 
1884, S. 21/22.
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S . 86) bemerkt hat, steht die angebliche Unterwerfung Ä gin as 
einm al in schroffem W iderspruch zu seinem Verhalten im K riege 
gegen die Perser im Jah re  480; anderseits bestand für die Perser 
kaum  irgendeine Veranlassung, vor Marathon nach Ä g in a G e
sandte zu schicken, ganz anders als nach Sparta, dem H aupt des 
peloponnesischen Bundes, dessen H altung nicht allein für die 
übrigen Bündner, sondern für ganz Hellas überhaupt von ent
scheidender Bedeutung sein mußte. Wenn Sparta also am V o r
abend von M arathon au f Bitten Athens von den Ägineten die 
Stellung von Geiseln verlangte und diese dann den Athenern 
in V erw ahrung gab, so ist dafür jedenfalls nicht der angeb
liche Medismos Ä ginas verantwortlich zu machen, sondern die 
A bsicht Spartas als Führers der peloponnesischen L iga  und tat
sächlichen Hegemons von Hellas, das sich zum Kam pfe gegen die 
Persergefahr rüstende Athen gegenüber Ä gina zu sichern,1 das 
den Athenern, wie seine H altung in den Kämpfen Athens mit 
den Böotern und Chalkidern (Herod. V  87 ff.) sowie der K rieg  
zwischen den beiden Rivalen vor dem Zuge des Xerxes (H e
rod. V I I  145) zeigt, dauernd feindlich und infolge seiner Ü ber
legenheit zu W asser als eine direkt die Existenz Athens bedro
hende Gefahr gegenübergestanden hat. Wenn Sparta also dam als 
die Geiselstellung von Ä gin a im Interesse Athens erzwungen hat, 
so ist damit natürlich die Zugehörigkeit auch von Athen zum 
peloponnesischen Bund, die neben ändern Forschern auch D e 
S a n c t is  ( a .a .O . S. 297) annimmt, keineswegs erwiesen. D as 
E ingreifen Spartas läßt sich sehr wohl allein mit dessen „panhel- 
lenischer“ Führerstellung erklären, eine Tatsache, die auch B e r v e  
(S. 74 A . 1) mit Recht hervorhebt.

Es liegt jetzt nahe — wenn es auch nicht beweisbar ist -  zu ver
muten, daß die treibende K raft in Athen, auf deren Veranlassung 
Sparta  die Ägineten schachmatt setzte, M ilt ia d e s  gewesen ist, 
dessen Ansehen nach dem mißglückten Versuch der Alkm eoniden, 
ihn wegen Tyrannis au f der Chersonesos anzuklagen (s .o .S . 18 f.) 
und so politisch kaltzustellen, einen beträchtlichen Auftrieb er
halten mußte. Daß Herodot in diesem Zusammenhange (V I 49) 
den Nam en des Philaiden n ic h t  nennt -  er spricht nur von „den
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Athenern“ 1 ist kein Gegenbeweis; die Form ulierung könnte 
eher -  was hier freilich nur als Verm utung angemerkt sei -  dafür 
sprechen, daß Herodot auch an dieser Stelle die Verdienste dieses 
Mannes geflissentlich in den Schatten stellt.

D a nach den Ausführungen besonders von D e S a n c t is  kaum  
mehr ein zwingender Grund besteht, am Medismos von Ä gin a 
festzuhalten, so werden auch die Folgerungen hinfällig, die B e r v e  
(S. 71 ff.) daran geknüpft hat, daß das Bewußtsein der Gem einschaft 
der Hellenen zur Abw ehr des Feindes, das sich schon dam als, vor 
M arathon, angesichts der Größe der herannahenden Perserge
fahr in Griechenland, außer in Sparta auch gerade in Athen, 
bemerkbar gemacht habe, vor allem für die innere H altung 
Athens im Gegensatz zur perserfreundlichen Politik der Alkm eo- 
niden am Ende des 6. Jahrhunderts entschieden eine deutliche 
Um stellung erkennen lasse. Wie B e r v e  es ausdrückt (S. 72), 
habe eben damals der Abwehrgedanke in Athen durch die F ü h 
rerschaft des M iltiades einen „großen, man möchte sagen na
tionalen Gehalt“  bekommen. Bei dieser Beurteilung der Politik 
des Philaiden in Athen seit 493 beachtet er -  abgesehen davon, 
daß der Vorw urf des Medismos gegen Ä gina, sein A u sgan gs
punkt, nicht als gesichert gelten kann -  jedoch zu wenig, daß die 
entschieden antipersische H altung Athens nicht erst durch M il
tiades von heute au f morgen, wegen des Äginakonfliktes, ge
schaffen wurde, sondern daß sie vielmehr das Ergebnis einer 
Entw icklung ist, für die M iltiades a l le in  jedenfalls nicht als ver
antwortlich zu gelten hat. Oder kann man es leugnen, daß die B e
teiligung der Athener mit 20 Schiffen, d. h. mit einem recht be
trächtlichen Teil ihrer damaligen Flotte (s. C lo c h e , Rev. etud. 
anc. 30 [1928] S. 272), am ionischen Aufstand eine tatkräftige, 
durchaus antipersisch-nationale H altung bezeichnet -  m ag 
hierbei immerhin auch das athenische Interesse an Lem nos mit
gespielt haben (s. o. S . 4 1 ) - ,  die sich entschieden abhebt von der 
U nterwerfung unter den Satrapen von Sardes Artaphrenes nur 
wenige Jah re zuvor? Kann man weiter bestreiten, daß schon die

1 Herod. a. a. Ο.: ποιήσασι δέσφιταΰτα ίΟέως ’Αθηναίοι έπεκέατο, δοκέοντές 
τε έπί σφίσι έχοντας τούς Αίγινήτας δεδωκέναι, ώς άμα τω ΓΙέρση έπί σφέας 
στρατεύωνται, καί άσμενοι προφάσιος έπελάβοντο φοιτώντές τε ές τήν Σπάρτην 
κατηγόρεον των Αίγινητέων τά πεποιήκοιεν προδόντες τήν 'Ελλάδα.
Μ iinchen A k. Sb. 1939 (B en gtson) 4
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von Herodot (V 96) berichtete förmliche A bsage der Athener 
an die Perser,1 die jedenfalls einige Jahre vor dem ionischen A u f
stand als Antwort au f die Versuche des Hippias erfolgte, sich mit 
persischer H ilfe restaurieren zu lassen, und ihr Bewußtsein, von 
jetzt an offene Feinde der Perser zu sein, eine durchaus antiper
sische Einstellung voraussetzt? Diese Abwehrhaltung der Athener 
zu den Persern2 ist somit nicht etwas völlig Neues, w ofür man 
erst M iltiades verantwortlich machen müßte, sondern man kann 
vielm ehr umgekehrt behaupten, daß M iltiades bei seiner Ankunft 
in Athen den Boden schon vorbereitet fand. Wie sein eigenes 
Verhalten au f der Chersonesos den Persern gegenüber geradlinig 
gewesen war, wie er sich in der Lemnosbesetzung mit den Zielen 
des athenischen Staates in Übereinstimmung befunden hatte, so 
hat er auch nach seiner Rückkehr nach Athen als „Einzelm ensch“  
die gleichen politischen Ziele wie seine Vaterstadt verfolgt. Diese 
Ü bereinstim m ung mit dem W illen der Gemeinschaft hat ihm den 
W eg zur Führerschaft gebahnt, sie hat ihn jenen -Rückhalt an der 
Gem einschaft finden lassen, ohne den das W irken auch der be
deutendsten Persönlichkeit zur Fruchtlosigkeit verurteilt ist, 
einen Rückhalt, der nicht minder zu jener Tat die Voraussetzung 
bildet, durch die der Name des M iltiades in die W eltgeschichte 
eingegangen ist: zur Schlacht bei Marathon.

4 . Die Parosfahrt

Fü r die Beurteilung der Stellung des Einzelmenschen M il
tiades zum athenischen Staate und damit für das von B e r v e  an
geschnittene große Problem überhaupt entscheidend erscheint

1 Herod. V 96: 'Ιππίης τε Sή ταϋτα έπρησσε καί οί ’Αθηναίοι πυθόμενοι 
ταϋτα πέμττουσι ές Σάρδις αγγέλους, ούχ ίώντες τούς Πέρσας πείθεσθαι ’Αθη
ναίων -τοϊσι φυγάσι. ό δέ’Αρταφρένης έκέλευέ σφεας, εί βουλοίατο σόοι είναι, κα 
ταδέκεσθαι ΰπίσω Ίκπίην. ούκ ών δή ένεδέκοντο τούς λόγους άποφερομένους 
Α θ η να ίο ι’ ούκ ένδεκομένοισι δε σφι έδέδοκτο έκ τοΰ φανερού τ ο ΐσ ι 
Π έρ σ η σ ι π ο λ εμ ίο υ ς  ε ίνα ι.

2 Aus der Wahl des mit den Peisistratiden verwandten Hipparchos zum 
Archon 49C v. Chr. irgend etwas Sicheres über die damalige außenpolitische 
Einstellung Athens, vor allem zu den Persern, zu erschließen, erscheint 
mangels sonstiger Zeugnisse verfehlt; s. übrigens auch schon C lo ch c , Rev. 
etud. anc. a. a. O. S. 273/74; P. Z a n c a n , La lotta politica in Athene dal 580 
al 480, Atti Acc. di Padova, 1927/28, S. 338.



schließlich die W ertung der parischen Expedition. Dem  Bericht 
Herodots V I  132  ff. glaubt B e r v e  (S. 92 ff.) nämlich entnehmen 
zu können, daß es sich bei dieser Fahrt in W irklichkeit um einen 
p r iv a t e n  Beutezug des Einzelmenschen M iltiades gehandelt 
hat, der als solcher hervorragend geeignet wäre, die von ihm für 
M iltiades postulierte Stellung n e b e n  dem athenischen Staate 
zu beleuchten. Denn ihm zufolge erscheint M iltiades bei diesem 
Unternehmen offensichtlich nicht als der Führer der attischen 
Bürgerschaft, sondern eher als ihr Vertragspartner, der für be
stimmte Leistungen Gegenleistungen verspricht.

U m  die Parosfahrt jedoch richtig zu beurteilen, d arf man, wie 
ich glaube, au f keinen Fall den Bericht Herodots zu isoliert be
trachten und dabei die offensichtliche proalkmeonidische T en 
denz, die hier wie auch sonst bei Herodot vorliegt, zu w enig in 
Rechnung stellen. Für diese Tendenz1 ist wohl Herodots A pologie 
der A lkm eonidenw egendesSchildsignals inderSchlacht bei M ara
thon am bezeichnendsten. Wird doch die Verteidigung der A lkm eo
niden hier so weit getrieben, daß sich Herodot (V I 124) zu der B e 
hauptung versteigt: ού μέν ών ήσάν σφεων άλλοι, δοκιμώτεροι εν γε 
’Αθηναίοισι άνδρες ούδ’ οί μάλλον έτετιμέατο, was, wie Ed . M e y e r  
(Gesch. d. Altert. I I I  S. 3 17  A .) bemerkt, für die Zeit der Schlacht 
bei M arathon einfach unwahr ist.2 In diese alkmeonidenfreund-
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1 Die von einem großen Teil der früheren Forschung (s. etwa Ed. M e y e r , 
Forsch. II S. 198; J a c o b y ,  R E . Suppl. II 360 und passim) angenom
mene p r o a th e n is c h e  Tendenz steht hier nicht zur Debatte. Die Dinge 
liegen hier, wie ich glaube, wesentlich schwieriger, vor allem :iber arbeitet 
die Forschung, auch die, die diese These ablehnt (s. z. B. W e lls , CI. Phil. 
23 [1928] S. 3 17  ff.) in der Regel mit einer großen Zahl von Voraussetzungen, 
die man höchstens als Hypothesen, nicht aber als bewiesen ansehen kann.

2 Übrigens spricht sich auch B e r v e  S. 90 A. 1 mit Recht dafür aus, daß 
das Schildsignal historisch ist. — Der Versuch von F o c k e , Herodot als 
Historiker (Tübing. Beitr. 1) S. 28 ff., die proalkmeonidische Einstellung 
Herodots als ein „rein  sachliches Interesse an dem berühmten Geschlecht“  
zu erweisen (ihm ist freilich S c h m id , Gesch. d. griech. Lit. I 2 S. 581, ge
folgt), darf als mißglückt gelten; s. dagegen mit Recht die Ausführungen von 
G. W. D y so n , Class. Quart. 23 (1929) S. 186 ff., W a lz e r , Gnomon 6 (1930) 
S. 579 ff., spez. 583, wo über den Alkmeonidenexkurs (Herod. V I 12 1  ff.) 
gehandelt wird, sowie von K. W ü st, Politisches Denken bei Herodot (Diss. 
München 1935) S. 40. Man beachte übrigens vor allem auch die lächerliche 
Rolle des Philaiden Hippokleides als Freier der Agariste bei Herodot V I



liehe Richtung zielt es auch, wenn Herodot bei der erfolglos ge
bliebenen A nklage des M iltiades wegen Tyrannis nach der R ü ck 
kehr von der Chersonesos(s.schon o .S .i8 f .)  den N a m e n  des A n 
klägers nicht nennt, sondern sich hier mit dem recht vagen B e 
g r iff  οι έχθροί begnügt (V I 104), obwohl hier doch niemand an
ders als die Alkmeoniden gemeint sein können (so auch B e r v e  
S . 66). Die hier feststellbare Verschleierungstaktik, die zu H ero
dots ablehnender H altung gegenüber Themistokles, dem ändern 
großen Gegner der Alkmeoniden, in sprechender Parallele steht,1 
ist sehr durchsichtig2 und zwingt den Historiker, Herodots A n 
gaben über M iltiades in Athen, besonders soweit hierbei das

126  ff., die L u r ia ,  Philologus 85 (1930) S. 16 ff.,sehr richtig auf eine phi- 
laiden-feindliche und zugleich alkmeoniden-freundliche Überlieferung zu
rückgeführt hat. —  Zum Schluß noch eine Einzelheit. S c h m id  a. a. Ο. I 2 
S. 580 A. 4 behauptet, Herodot habe Xanthippos, den Vater des Perikies, 
an zwei Stellen des Werkes (VII 33 ; IX  120) für die unmenschliche Behand
lung des persischen Hyparchen von Sestos, Artayktes, geradezu gebrand- 
markt. Hiergegen ist zu betonen, daß man aus Herodot diesen Vorwurf 
jedenfalls nicht herauslesen kann. Gibt dieser doch an beiden Stellen eine 
ausdrückliche Begründung für die schwere Bestrafung des Persers: δς και 
ές τοϋ ΙΙρωτεσίλεω το ίρόν ές Έλαιοϋντα άγινεόμενος γυναίκας άθέμιστα ερ- 
δεσκε (V II 33). vgl· auch IX  116 , wo er δεινός καί ατά σθα λος genannt 
wird und seine Schandtaten — Beraubung des Tempels in Elaius, Frevel an 
den Frauen im Heiligtum — noch einmal hervorgehoben werden. Xanthip
pos wird also gar nicht gebrandmarkt, sondern eher entschuldigt.

1 Siehe vor allem Herod. V II 143 und dazu Ed. M e y e r , Forsch. II S. 223/ 
24; Gesch. d. Altert. I I I  S. 3 1 1  A .. vgl. jetzt auch K. W ü st a. a. O. S. 43 
Die Bemerkungen von H e u b e c k , Das Nationalbewußtsein des Herodot 
(Diss. Erlangen 1936) S. 54/55, in Anlehnung an N isse n , Hist. Zeitschr. 63 
(1889) S. 420, über Herodots Stellung zu Themistokles — Herodots panhelle- 
nisches Denken sei durch eine unüberbrückbare Kluft von dem themistokle- 
ischen Gedanken eines Zweifrontenkrieges gegen Sparta und Persien ge
trennt gewesen —  kann ich dagegen nicht für richtig halten. Wenn H eu- 
b e c k  ebd. bemerkt, daß Herodot von den Philaiden und Miltiades gern er
zählt, ohne jemals abfällig zu werden, da er sich der ganzen panhellenischen 
Richtung dieses Geschlechts, insbesondere aber dem Kimon aufs engste 
verbunden fühlte, so vermag ich ihm auch hierin in keiner Weise zu folgen. 
Allein die Darstellung der Parosfahrt genügt m. E ., um das Gegenteil zu 
erweisen.

2 Wenn Herodot bei der Verständigung zwischen Athen und Sparta in der 
Äginaangelegenheit keinen Namen nennt (s.o. S. 48 f.), so scheint auch dies 
kaum ein Zufall zu sein. Kann es sich doch auch hier höchstwahrscheinlich 
nur um Miltiades als treibende Kraft handeln.
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Verhältnis des Philaiden zu den Alkmeoniden eine Rolle spielt, 
mit sehr kritischen Augen zu betrachten. Wie m erkw ürdig nüch
tern klingt beispielsweise die Bem erkung Herodots (V I 132) über 
M iltiades nach dem Siege bei M arathon: μετά δέ τό έν Μ αρα9·ώνι 
τρώμα γενόμενον Μιλτιάδης καί πρότερον εύδοκιμέων παρά Άθ-η- 
ναίοισι, τότε μάλλον αυξετο -  eine Bem erkung, deren Sinn erst dann 
erhellt, wenn man hinzufügt, daß sie die Überleitung zu dem von 
Herodot, wie ich zeigen zu können glaube, sehr einseitig zuun
gunsten des Philaiden dargestellten Parosunternehmen bildet.1

Bei Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Einstellung H ero
dots wundert man sich freilich nicht mehr über die Tendenz der 
Erzählung, die Herodot von der Parosfahrt bietet; geht er doch 
hier sogar so weit, einen persönlichen Groll des M iltiades gegen 
den Parier Lysagoras als Grund für das gesamte Unternehm en 
hinzustellen, während der Medismos der Inselbewohner angeb
lich nur den Vorwand geboten habe.2 A uch die Nichtbezeichnung 
des Ziels des Zuges, eine Tatsache, die sehr einfach zu erklären 
ist (s. im folg.), hebt Herodot jedenfalls nur aus dem Grunde her
vor, um die Berechtigung von M iltiades’ Verurteilung wegen 
άπάτη του δήμου (s. u .S . 59 ff·) zu unterstreichen; hatte sich doch die 
Polis damit auf Gedeih und Verderb der militärischen Führung 
des Philaiden anvertraut, um durch diesen dann aufs schm äh
lichste enttäuscht zu werden. Natürlich ist die N ichtangabe des 
Expeditionsziels, an deren Geschichtlichkeit man nicht zu zweifeln 
hat, aus militärischen Gründen von M iltiades als notwendig 
empfunden worden, wie die Geheimhaltung von Feldzugszielen 
im Altertum  ebensowenig wie in der Moderne etwas Besonderes 
darstellt.3 Für die unverkennbar gegen M iltiades gerichtete Ein-

1 Im  Bericht über die Schlacht bei Marathon selbst findet sich allerdings 
keine Spur von antiphilaidischer Tendenz. Hier Miltiades’ Anteil zu ver
kleinern, bestand für Herodot auch bei seiner proalkmeonidischen Einstel
lung kein Grund; im übrigen wäre es ihm auch kaum ganz leicht geworden.

2 Herod. V I, 133 : παραλαβών δέ ό Μιλτιάδης τήν στρατιήν 'έπλεε επί Πάρον, 
πρόφασιν £χων ώς οί Πάριοι ύπηρξαν πρότεροι στρατευόμενοι τριήρεΐ ές Μαρα
θώνα άμα τφ Πέρση. τοϋτο μέν δή πρόσχημα λόγου ήν, άτάρ τινα καί έγκοτον 
είχε τοΐσι Παρίοισι διά Λυσαγόρεα τον Τεισίεω, έόντα γένος Πάριον, διαβαλόντα 
μιν πρός 'Υδάρνεα τόν Πέρσην.

3 Vgl. etwa allgemein Veget., Epit. rei milit. I I I  26: nulla consilia meliora 
sunt nisi illa, quae ignoraverit adversarius antequam facias. Siehe übrigens
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Stellung Herodots wird sich, gerade was die Darstellung der 
Parosfahrt betrifft, unschwer noch eine weitere Begründung 
finden lassen: ist doch in dem folgenden Prozeß, wie Herodot 
selbst berichtet, niemand anders als der Alkm eonide Xanthippos 
A n kläger gewesen,1 d. h. ein M ann, mit dessen großem Sohn 
Perikies sich Herodot eng verbunden gefühlt hat, wie Herodots 
vielerörterte Erzählung von der Geburt des Perikies und vom 
T raum  seiner M utter A gariste (V I 13 1)  zeigt, eine Einzelheit, 
die Herodot wohl nur aus mündlicher Ü berlieferung des A lk- 
meonidenhauses kennen konnte. W enn man die Persönlichkeit 
des A nklägers und seine Stellung zu Herodot in Betracht zieht, 
so scheint m ir die offenbare antiphilaidische Tendenz des Paros- 
berichts noch um vieles verständlicher zu werden.

B e r v e ,  der diese Tendenz nicht hinreichend oder gar nicht in 
Rechnung stellt (vgl. S. 95 A . 3), wird bei seiner Beurteilung der 
Parosfahrt auch der Tatsache nicht gerecht, daß diese Expedition 
mit größter W ahrscheinlichkeit noch in M iltiades’ Am tsjahr als 
Stratege fällt.2 W ird doch allein schon hierdurch der persönliche 
Charakter des Zuges äußerst fraglich, m. E . sogar überhaupt 
unm öglich. Denn wenn M iltiades Stratege war, hat er den Zug 
gegen Paros als Beauftragter und als ein Organ der Polis unter
nommen ; von einem Zuge des Einzelmenschen Miltiades könnte 
man somit schwerlich sprechen.

D er von B e r v e  vertretenen A uffassung steht weiter ent
gegen, daß nach Herodot (V I 135) der M ißerfolg des Zuges darin 
bestanden hat, daß M iltiades den Athenern weder Geld nach
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für Herodot noch den Feldzug des Megabates gegen Naxos (V, 33), der zur 
Täuschung der Naxier zunächst als ein Unternehmen zum Hellespont hin
gestellt und teilweise auch durchgeführt wurde. Auch Kleomenes hat Hero
dot V  74, 1 zufolge bei seinem Zuge gegen Athen i. J .  508/07 v. Chr. den 
spartanischen Bundesgenossen den Zweck des Krieges nicht angegeben: 
ού φράζων ές τό συλλέγει. B e r v e , der gerade in der Nichtangabe des Ziels 
durch Miltiades einen Beweis für seine Annahme sieht, daß der Zug ein 
Privatunternehmen des Miltiades gewesen sei (S. 92/93), übersieht zugunsten 
seiner These diesen militärischen Grundsatz.

1 Hierauf hat mit vollem Recht bereits M a c a n  a. a. Ο. II  S. 251 aufmerk
sam gemacht.

2 B e r v e s  Bemerkung (S. 97 A. 2), es sei gleichgültig, ob Miltiades da
mals noch Stratege gewesen sei oder nicht, kann ich keinesfalls beipflichten.



Hause gebracht (οΰτε χρήματα ’Αθηναίοισι άγων) noch Paros „ d a 
zu“  erworben habe (προσκτησάμενος). Wenn man wie B e r v e  an
nimmt, die Insel hätte nach ihrer Eroberung in den persönlichen 
Besitz des P hilaiden-w egen  des angeblichen privaten Charakters 
dieser Fahrt -  übergehen müssen,1 so begreift man nicht, wieso 
das προσκτασθαι von Paros mit dem Heimbringen von Geld au f 
eine Stufe gestellt wird. Denn es scheint mir durch die Bedeutung 
von προσκτασθ-αι., das den Sinn von „außerdem  noch erwerben“  
(s. L id d e l l - S c o t t  s. v.) hat, unbedingt gefordert, daß auch zu 
diesem B egriff der D ativ Άθ-ηναίο^σι nach dem Zusam m enhang 
zu ergänzen ist.2 Das προσκτασθαι mit B e r v e  (s. u. A . l)  au f den 
Erw erb der Insel als Privatbesitz des M iltiades zu beziehen, ist 
übrigens schon aus dem Grunde nicht angängig, weil im gesam 
ten Herodotbericht von einem solchen egoistischen M otiv keine 
Spur vorhanden ist. Nicht einmal davon ist die Rede, daß M il
tiades sich durch den Z ug persönlich bereichern wollte,3 was 
doch bei dem sehr gegen diesen eingestellten Bericht Herodots 
unbedingt zu erwarten wäre, wenn die Annahm e B e r v e s  zuträfe.

Läß t alles dies schon erhebliche, wie ich glaube, unüberwind
liche Bedenken gegen die Annahm e B e r v e s  aufsteigen, so 
werden diese noch weiter verstärkt durch eine Beobachtung, die 
B e r v e  hierbei gar nicht in Betracht gezogen hat, obwohl sie 
doch am nächsten gelegen hätte: daß nach dem Siege bei Salam is 
und der Abfahrt der persischen Flotte eine Expedition der grie
chischen Flotte unter dem Befehl des Themistokles gegen ein
zelne Kykladen ins Werk gesetzt worden ist (Herod. V I I I  1 1 1  f.),4 
die in ihrer Anlage eine geradezu auffallende Ähnlichkeit mit
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1 B e r v e  S. 98: „D ie Eroberung . . . der Insel . . . hätte Paros in die Hand 
des Miltiades, nicht der Athener gebracht, denn er, nicht der attische Staat 
war der Kriegführende.“

2 E s ist für Herodots Auffassung des προσκτασθαι doch sehr bezeichnend, 
daß er dieses Wort gerade für das dauernde Streben der P e rs e r  nach wei
terem Landgewinn anwendet (s. die Belege bei P o w e ll, A  lexicon s. v. 
προσκτώμαι) und dazu die guten Bemerkungen von F. E g e rm a n n , N Jbb. 
1938 S. 246. Der Begriff ist eben — wenn man das kühne Bild hier anwenden 
darf -— mit imperialistischer Dynamik geladen.

3 Beachte das οΰτε χρήματα Ά θ η ν α ίο ισ ι  άγων. Vgl. übrigens auch V I 132.
4 Vgl. hierzu B u s o lt , Griech. Gesch. I I 2 S. 7 15 ; Ed. M e y e r , Gesch. d. 

Altert. II I  S. 395/96; B e lo ch  a. a. Ο. I I 2 1, S. 51/52.
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dem Zuge des M iltiades gegen Paros aufweist. Hier erscheint 
nämlich der Medismos der betreffenden Inseln, unter denen auch 
Paros wieder begegnet, als hinreichender Grund, um von ihnen 
Kontributionen einzutreiben (Herod. V I I I  112 ) , d. h. ein Grund, 
den man auch für die Parosexpedition anzunehmen hat, obwohl 
ihn Herodot dort nur als Vorwand hinstellt (s. o. S. 53). Trotzdem 
Herodot beim Zuge des Themistokles diesem die A bsicht persön
licher Bereicherung unterschiebt1 und somit viel weiter geht als 
in der Erzählung der Parosfahrt gegenüber M iltiades, so wird 
doch wohl niemand auf den Gedanken kommen, diese Expedition 
als ein Privatunternehmen des Themistokles zu betrachten.

M it A bsicht ist bisher immer nur von dem Bericht Herodots 
über die Parosfahrt die Rede gewesen, da er gegenüber der an
deren au f Ephoros zurückgehenden Version, die bei Stephanus 
Byzantius s .v .  Πάρος (Ephoros frg. 63 bei J a c o b y  II A  S. 59) 
und Cornelius Nepos (M iltiades c. 7) vorliegt,2 nach B e r v e s  
A u ffassu n g allein „M otive und A rt des parischen Unternehmens 
erkennen läßt“  und „w ahrhaft geschichtliches R elief zeigt“  
(S. 97). D a  jedoch die Prüfung der herodoteischen Erzählung 
bereits gezeigt hat, daß die Ansicht, in ihr spiegele sich die 
Expedition deutlich als ein privates Unternehmen des Philaiden 
wider, nicht zu Recht besteht, so können sich die folgenden A u s
führungen auf die allerdings sehr wichtige Prüfung beschränken, 
inwieweit die Version des Ephoros mit Herodot übereinstimmt 
oder nicht.

N ach Cornelius Nepos (M ilt. 7, 1) haben die Athener dem 
Philaiden eine Flotte von 70 Schiffen übergeben; diese Zahl ist 
die gleiche wie bei Herodot V I  132 und kann deshalb au f Ephoros 
selbst zurückgeführt werden, dessen Herodotbenutzung an vielen 
Stellen seines W erks nachweisbar ist.3 Im  Unterschied zu Hero
dot geht nach Stephanus Byz. (und Cornelius Nepos) die E x 

1 Siehe Herod. V III , 1 1 2 :  Θεμιστοκλέης δέ, ού γάρ έπαύετο πλεονεκτέων, 
έσπέμπων ές τάς όίλλας νήσους άπειλητηρίους λόγους αΐτεε χρήματα.

2 Freilich muß die Frage offen gelassen werden, ob auch d ie  Teile des 
Neposberichts ohne Ausnahme unmittelbar auf Ephoros zurückgehen, die 
durch das genannte Fragment des Stephanus keine Bestätigung empfangen; 
s. hierzu im folgenden S. 57 A. 3 ; 59 A. 3; 63 A. 1.

3 Siehe hierzu etw’a die Ausführungen von A. B a u e r , Fleckeisens Jbb., 
Suppl. 10, S. 281 ff. und von B u so lt , Rhein. Mus. 38 (1883) S. 627 ff.
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pedition jedoch nicht sofort gegen Paros, sondern es werden zu
nächst eine Reihe anderer Inseln angelaufen und verwüstet 
(Steph. B yz.)1 oder, wie Cornelius Nepos es darstellt, zum A n 
schluß an die Athener gebracht.2

W ährend Herodot (V I 134), wie er selbst angibt, nach einer 
parischen Überlieferung eine ziemlich merkwürdige und un
glaubw ürdige W undergeschichte erzählt, die sich während der 
Belagerung von Paros abgespielt haben soll und die die A u fgab e 
der Belagerung infolge Verletzung des Schenkels oder des K nies 
des M iltiades gewissermaßen als Strafe der entweihten Gottheit 
hinstellt, in deren Heiligtum dieser eingedrungen sei, bringt die 
Ephorosüberlieferung die A ufgabe der Belagerung mit dem A u f
treten eines W aldbrandes in M ykonos3 zusammen, der von A th e
nern und Pariern als ein Signal der persischen Flotte unter D atis 
gedeutet wird. Daß in diesem Bericht des Ephoros ein vernünf
tigerer Zusam m enhang als bei Herodot herrscht, ist nicht zu ver
kennen. Bem erkenswert ist weiter, daß die persönliche Spitze 
gegen M iltiades hier völlig fehlt. Auch die weitere A n gabe des 
Ephoros, M iltiades sei, bevor er an die Belagerung von Paros 
ging, au f verschiedenen ändern Inseln gelandet und habe sie 
verheert, scheint mir historisch durchaus zutreffend. Bei Herodot 
wird man diese Nachricht schon deswegen billigerweise zu finden 
nicht erwarten, als ja  sein ganzer Bericht darauf abzielt, die Fahrt 
durch ein rein persönliches M otiv des Philaiden, seinen Privat
haß gegen den Parier Lysagoras, zu begründen. Dieses M otiv 
wäre zum mindesten in seiner Überzeugungskraft stark beein
trächtigt gewesen —  wahrscheinlich hätte es Herodot überhaupt 
unter den Tisch fallen lassen müssen -—, wenn er in diesem Z u 
sam m enhang nur die geringste Andeutung gebracht hätte, daß 
der athenische Staat mit dieser Fahrt ebenso sein Ziel verfolgte,

1 (Ephor, frg. 63): ό δέ Μιλτιάδης των μέν άλλων νήσων τινάς άποβάσεις 
ποιησάμενος έπόρθησε, Πάρον δέ εύδαιμονεστάτην [καί μεγίστην] οδσαν τότε 
των Κυκλάδων καθεζόμενος κτλ.

2 Corn. Nepos, Milt. 7, 1 : Post hoc proclium classem L X X  navium Athe- 
nienses eidem Miltiadi dederunt, ut insulas,quae barbaros adiuverant, bello 
persequeretur; quo imperio plerasque ad officium redire coegit, nonnullas 
vi expugnavit.

3 Das sich bei Corn. Nepos, Milt. 7, 3 findende procul in continenti ist auf 
diesen selbst zurückzuführen; vgl. schon H o w , JH St. 39, 19 19 , S. 60 A. 64.
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wie dies nach Herodot allein für den Philaiden vorauszusetzen 
ist. Daß auch die Auffassung, Paros wäre nach seiner Erobe
run g ähnlich in den persönlichen Besitz des Einzelmenschen 
M iltiades gelangt, wie etwa Sigeion ein gutes halbes Ja h r
hundert früher in denjenigen des Peisistratos,1 nicht zutreffend 
sein kann,2 ist bereits oben (S. 55) gezeigt worden. Im übrigen 
betont B e r v e  ausdrücklich, daß sich Athen zu jener Zeit sogar 
selbst nicht im Besitze einer nennenswerten Kriegsflotte befun
den habe, daß es sich wenig vorher mit eigener K raft kaum  der 
Ä gineten erwehren konnte3 —  wie hätte unter diesen Umständen 
ein auch noch so mächtiger Einzelmensch daran denken können, 
sich ausgerechnet in Paros einen persönlichen Stützpunkt zu 
schaffen, der jedem A n g riff von außen erliegen mußte. Ü ber
haupt spricht sich B e r v e  nicht ganz klar darüber aus, wie man 
sich die Festsetzung des M iltiades in Paros vorzustellen hat. A u f 
jeden Fall wäre sie ohne einen starken Rückhalt an Athen doch 
g a r nicht möglich gewesen. Der werdende Tyrann, den er aus 
M iltiades macht, hätte sich mithin in einer sehr verhängnisvollen 
A b hängigkeit von seiner M utterstadt befunden, was er schwer
lich beabsichtigt haben dürfte.

A u s diesen Gründen erscheint es mir unmöglich, in der Paros- 
fahrt ein Unternehmen von ausgesprochen archaischer Eigenart zu 
sehen; durch Herodot wird dies jedenfalls nicht bestätigt. Es hat 
sich hierbei vielmehr um einen typischen staatlichen Beutezug 
der Athener gehandelt, der auf Anregung des M iltiades unter
nommen wurde und den Zweck hatte —  ebenso wie auch die 
Kontributionen des Themistokles — , die Kassen zu füllen und 
darüber hinaus —  das ist aus dem TipocrxTäcr&ai. bei Herodot und 
d en A n gaben  des Cornelius Nepos (s. u. S . 57A . 2) zu schließen — 
einzelne Inseln unter athenische Botm äßigkeit zu bringen.4 Aus

1 Vgl. B e rv e  S. <)S.
2 Ganz abgesehen davon, daß B e r v c s  Ansicht von der Stellung Sigeions 

zu Peisistratos und zu Athen, wie oben S. 20 ff. des näheren ausgeführt 
wurde, m. E. irrig ist.

3 Diese geringe Einschätzung der damaligen attischen Seegeltung halte 
ich freilich nicht für ganz richtig; s. die Bemerkungen o. S. 42 und 49 über 
die Entsendung attischer Schiffe nach Ionien.

4 E s versteht sich von selbst, daß ich P e rd r iz e t ,  Klio 10 (1910) S. 6 ff., 
und O b st, R E . X V  1703, denen zufolge sich die Expedition in Wirklichkeit



diesem Grunde ist die Parosfahrt auch unter welthistorischem 
Gesichtspunkt betrachtet von Bedeutung: Sie stellt den ersten 
Versuch Athens dar, mit der Flotte seine Herrschaft in der Ä g äis  
zu begründen, ein Unternehmen, das freilich gescheitert ist, da 
es mit unzulänglichen Mitteln versucht wurde und die Zeit dafür 
noch nicht gekommen w ar.1

Zu behaupten, der Bericht des Ephoros sei auch deswegen 
wenig glaubwürdig, weil bei ihm die Parosfahrt, als ein p lan
volles Unternehmen im Rahm en des Abwehrkam pfes gegen den 
Perser dargestellt, die Verschiedenheit der politischen L a g e  nach 
M arathon von derjenigen nach Salam is und Platää ignoriere,2 
scheint m ir keinesfalls angängig. Denn im Frg . 63 des Ephoros 
ist in W irklichkeit ja  gar nicht die Rede von einem „planvollen 
Unternehmen im Rahm en des Abwehrkam pfes gegen die Perser“ , 
sondern es heißt hier lediglich, M iltiades sei, bevor er Paros an
lief, auf mehreren Inseln gelandet und habe sie verwüstet (s. o. 
S. 56/7), ein Verhalten, das man sehr wohl darauf zurückführen 
kann, daß diese Inseln keine Kontributionen zahlen wollten.3

Nachdem oben gezeigt wurde, daß die Ephorosüberlieferung 
bis hierher ohne weiteres mit der bei Herodot vorliegenden zu 
vereinbaren ist, muß jetzt noch au f die Angaben über die A n 
klage und Verurteilung des M iltiades näher eingegangen werden. 
W ährend nämlich Herodot (V I 136) berichtet, M iltiades sei nach 
der verunglückten Expedition wegen άπάτη τοϋ δήμου angeklagt 
worden,4 ist bei Cornelius Nepos (M ilt. 7, 5) von einer A n klage
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Kegen T h a so s  richtete, weil in Paros angeblich kein χρυσός άφθονος (Herod. 
V I 132) zu holen gewesen sei, keinesfalls beipflichten kann; s. hiergegen 
auch schon mit Recht B e rv e  S. 93/94.

1 So auch Herr Geheimrat O tto  in seinen Vorlesungen.
2 So jedoch B e rv e  S. 97.
3 Man vgl. hierzu auch das Verhalten des Themistokles in entsprechenden 

Fällen: Herod. V III  1 1 1 / 12 .  — Bei Cornelius Nepos (Milt. 7, 1) tritt der 
Gedanke der Kontributionen, der auch bei Herodot V I 132 f. betont wird, 
freilich ganz hinter der typischen Eroberungsabsicht zurück, die man in 
dieser übertrieben einseitigen Form nur als Konstruktion des Nepos auf
fassen kann.

4 Herod. a. a. Ο.: ’Αθηναίοι δέ έκ Πάρου Μιλτιάδεα άπονοστήσαντα εϊχον 
έν στόμασι, ο'ί τε άλλοι καί μάλιστα Ξάνθιππος ό Άρίφρονος, δς θανάτου ύπα- 
γαγών ύτΐύ τον δήμον Μιλτιάδεα έδίωκε τής ’Αθηναίων άπάτης είνεκεν.
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wegen Landesverrats die Rede.1 B e r v e ,  der d ieA ngabe desN epos 
verw irft (S. 99), hält nun gerade die A nklage wegen άπάτη τοΰ 
δήμου für einen sicheren Beweis seiner Annahm e, daß die E xp e
dition ein persönliches Unternehmen des M iltiades gewesen sei; 
denn „weder Pflichtverletzung noch Hochverrat, sondern T ä u 
schung durch Nichtinnehalten eines Versprechens“  sei der Gegen
stand der A nklage gewesen.

A u ch  wenn man vorerst von der Frage absieht, w as von der 
A ngabe proditionis accusatus des Cornelius Nepos zu halten sei, 
so ist zu betonen, daß man aus der άπάτη τοΰ δήμου als Gegen
stand der K lage  nach Herodot keinesfalls derartige Schlüsse 
ziehen darf. Denn diese K lage, die in ihrer absichtlich so vage ge
haltenen Form  letzten Endes nichts anderes darstellt als eine 
bequeme Handhabe des Demos gegen seine Beamten, ihnen jed
wede politische Fehlschläge in die Schuhe zu schieben und sie 
hierfür, mit Recht oder Unrecht, verantwortlich zu machen, 
wird auch noch in späterer Zeit, und zwar gerade gegen Beam te 
und Beauftragte des athenischen Staats in Anw endung gebracht. 
So  ist beispielsweise der attische Stratege Hegesileos nach dem 
verunglückten Feldzug au f Euböa in den Jahren 349/48 v. Chr. 
wegen άπάτη zu einer Geldstrafe verurteilt worden.2Außerdem 
wird bei den attischen Rednern mehrfach die Tatsache hervor
gehoben, daß vor dem Eintritt in die Tagesordnung in der V olks
versam m lung der Herold einen Fluch über alle die aussprach, 
die das V olk , den R at oder die Gerichte „täuschen“  würden.3 
D aß dieser K lageform  irgend etwas über die Stellung des M il
tiades als mächtigen Einzelmenschen mit tyrannischen Absichten 
neben der Polis zu entnehmen sei,4 kann man demnach nicht zu
geben. Es w ar vielmehr die auf diesen Einzelfall durchaus pas

1 Corn. Nepos a. a. ü .:  accusatus ergo est p ro d it io n is ,  quod cum Parum 
expugnare posset, a rege corruptus infectis rebus discessisset. Siehe auch die 
Schol. zu Aristid. II I  S. 572; vgl. 531 Dind.

2 Vgl. Schol. zu Demosth. de falsa leg. 290; s. dazu L ip s iu s ,  Att. Recht
I I  381/82. — Zu Hegesileos s. Prosop. Att. I Nr. 6339 und neuerdings 
P a r k e ,  JH St. 49 (1929) S. 246 ff., zum Prozeß auch C lo ch é , Rev. étud. 
anc. 27 (1925) S. 1 13 .

3 Vgl. etwa Demosth. X X I I I  97; de fais. leg. 70. Siehe dazu L ip s iu s  
a. a. Ο. I l , 18 1 , der ebd. A. 12 weitere Belege bietet.

1 Siehe besonders B erve  S. 99.
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sende K lage, die als einzige einen gewissen E rfo lg  versprach, da 
man objektive Verfehlungen dem M iltiades wohl keineswegs vor
werfen konnte, eine Ansicht, die der äußerst parteiische Herodot- 
bericht in vollem U m fange zu bestätigen scheint, da auch in ihm  
keine V erfehlung des M iltiades nam haft gemacht wird.

Freilich bleibt jetzt noch übrig, für die A ngabe des Nepos 
(M ilt. 7, 5) proditionis accusatus eine Erklärung zu finden, wenn 
man sie nicht von vornherein für falsch erklären will (s. B e r v e  
S . 99). Einen Fingerzeig gibt hier die weitere A ngabe des N epos, 
daß M iltiades zu einer Geldstrafe von 50 Talenten ·—  diese 
Sum m e nennt auch Herodot (V I 136) ·—· verurteilt worden sei, 
wobei diese Strafe unzweideutig als Schadenersatz für die Kosten 
der Parosexpedition bezeichnet w ird : pecunia multatus est, eaque 
lis quinquaginta talentis aestimata est, quantus in classem sump- 
tus erat. Demnach ist jedenfalls soviel auch nach Nepos sicher, 
daß M iltiades nicht wegen Landesverrats (proditio, griechischer 
T erm inus: προδοσία) v e r u r t e i l t  worden ist. Wie ist also die K la g e  
au f προδοσία, die bei Nepos steht, aufzufassen? Ich glaube, daß 
es hier nur e in e  befriedigende Lösung gibt, die sowohl den A n 
gaben des Nepos wie denjenigen des Herodot bis zu einem gewissen 
G rade gerecht w ird : M iltiades ist von dem Alkmeoniden X an - 
thippos wegen προδοσία u n d  άπάτη του δήμου angeklagt worden, 
wobei der A nkläger mit der προδοσία-K lage nicht durchgedrun
gen ist. Für die V erbindung von mehreren K lagen  im attischen 
Recht gibt es zahlreiche B e leg e ;1 daß Herodot von der προδοσία- 
K lage  nichts berichtet, scheint mir begreiflich, da Xanthippos ja  
hiermit keinen E rfo lg  gehabt hat. U nter dieser Voraussetzung 
wird auch das vom athenischen Demos gefällte Urteil verständ
licher: es sprach, wie Herodot V I  136  angibt, M iltiades von der 
vom A n kläger beantragten Todesstrafe frei,2 von einer Strafe ,

1 Siehe etwa Lycurg. c. Leocr. 147; vgl. im übrigen die Bemerkungen von 
S w o b o d a , Über den Prozeß des Perikies, Hermes 28 (1893) S. 579/80.

2 Herod. a. a. Ο.: προσγενομένου δέ του δήμου αύτφ κατά τήν άπόλυσιν τοϋ 
θανάτου, ζημιώσαντος δέ κατά τήν άδικίην πεντήκοντα ταλάντοισι κτλ. M ög
licherweise hat B e r v e  S. 100 Recht, wenn er glaubt, daß das bei Demo
sthenes mehrfach erwähnte alte Gesetz (X X  100; 135 ; Ps.Demosth. c. Ti- 
moth. [IL ] 67, vgl. auch Aristot. Ά θ . ~ολ. 43, 5), demzufolge derjenige mit 
dem Tode bestraft werden sollte, der sich der άπάτη τοϋ δήμου schuldig
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die bei dem Vorliegen auch einer προδοσία-K lage ohne weiteres 
einleuchtet, da sie für Landesverräter die übliche w ar,1 verhängte 
aber über ihn eine Geldstrafe von 50 Talenten, die, wie erwähnt, 
Nepos unzweideutig als Schadenersatz hinstellt (s. o. S . 6 1). 
L äß t sich nun Nepos’ A ngabe auch in dem letzten Punkt mit 
Herodot vereinen? Ich meine, daß auch hier keine Bedenken be
stehen. Selbst wenn man mit B e r v e  (S. 100) ζημιώσαντος δέ κατά 
τήνάδικίηνπεντήκονταταλάντοισι^είΗ επ^οίνΐ 136  (s. S. 61 A .2) mit 
„hinsichtlich seines V e r g e h e n s  bestrafte er (d.h. der Demos) ihn 
mit 50 Talenten“  übersetzt, so wird auch hierdurch die M öglich
keit, die Strafe als S c h a d e n e r s a t z  zu erklären, nicht versperrt. 
Ü bersetzt man dagegen κατά τήν άδικίην mit „hinsichtlich des S c h a 
d e n s “ ,2 wodurch die Stelle ohne Zweifel an Prägnanz gewinnt, 
so ist die Übereinstim m ung mit Nepos offensichtlich und eine 
weitere Stütze für die hier vertretene A uffassung.3 Im  übrigen 
würde auch die Verurteilung des M iltiades zum Ersatz des Scha
dens4 durchaus dem oben postulierten Charakter des Unterneh

mache, erst im Anschluß an den Prozeß des Miltiades beschlossen worden 
ist; Sicherheit ist hier nicht zu erlangen.

1 Siehe L ip s iu s  a. a. Ο. I 181 ; II 1, 377 ff.
2 So S c h w e ig h ä u s e r , Lex. Herod. s. v .; S t e p h a n u s ,  Thes. s .v . ;  s. 

auch D in d o r f  in seiner Ausgabe: propter damnum civitati illatum; vgl. 
ferner F a v r e ,  Thesaurus verborum quae in titulis Ionicis leguntur cum 
Herodoteo sermone comparatus (1914) S. 27/28. Anders offenbar P o w e ll, 
A  lexicon to Herodotus, s. v. άδικίη, der es gleich άδίκημα setzt und mit 
„wrong done“ , „crim e“  wiedergibt.

3 Nur nebenbei sei noch bemerkt, daß ich B e r v e s  Ansicht, bei der Geld
strafe von 50 Talenten sei noch in Betracht zu ziehen, ,,daß die Athener E r
satz auch für das versprochene Geld beanspruchten, um das sie sich betrogen 
fühlten“  (S. 100 f.), nicht für zutreffend halten kann, ebenso wie die Bemer
kung, daß „d ie Summe vielleicht nicht durch Zufall die Hälfte dessen be
trägt, was Miltiades von den Pariern gefordert und möglicherweise als einen 
zwischen ihm und den Athenern zu teilenden Mindestertrag des Zuges in 
Aussicht gestellt hatte“ .

4 Wenn in späteren Schriftstellern, so bei Seneca, Controv. IX  24 (Thema) 
(peculatus damnatus) und bei Justin (II 15, 19) (ob crimen peculatus) gegen 
Miltiades der Vorwurf der Unterschlagung von Staatsgeldern erhoben wird, 
so setzt dies voraus, daß es sich hier um Mittel handelt, die man ihm zur 
Verfügung gestellt hatte. Dieser Vorwurf wäre aber nicht verständlich, 
wenn es sich, wie B e r v e  meint (vgl. o. A. 3), hierbei um Gelder handeln 
würde, die Miltiades den Athenern erst in Aussicht gestellt hatte.
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mens als eines staatlichen Beutezugs am ehesten entsprechen, 
ebenso wie die Verurteilung wegen άπάτη του δήμου.

D am it ist, hoffe ich, erwiesen, daß von grundlegenden U nter
schieden zwischen dem bei Herodot V I  132  ff. vorliegenden und 
dem au f Ephoros zurückgehenden Bericht über den Z ug gegen 
Paros keine Rede sein kann.1 W as die Beurteilung der parischen 
Expedition anbelangt, so ergibt sich auch aus dieser Feststellung, 
daß der Charakter der Parosfahrt als eines persönlichen U n ter
nehmens des M iltiades hinfällig wird. Selbst Herodot, der doch 
in seiner Darstellung erheblich gegen den Philaiden eingestellt 
ist, hat den angeblich durchaus privaten Charakter des Z u 
ges überhaupt nicht zum A usdruck gebracht, wie besonders 
die Ausführungen über den B e griff προσκτασθαι gezeigt haben 
dürften (s. o. S. 55).

D as Bestreben, für die athenische Polis um die Wende des 6. 
zum 5. Jahrhundert ein möglichst archaisches Bild zu zeichnen, 
darf, glaube ich, den Historiker nicht dazu verführen, unter aus
schließlicher Bevorzugung der Herodotinterpretation die A ugen  
gegenüber den Grenzen zu verschließen, die dem H alikarnassier 
wie jedem Geschichtschreiber gesetzt sind. So sicher niemand die 
Bedeutung der Persönlichkeit für die Führung des attischen 
Staatswesens in dieser Zeitenwende leugnen wird, so gewiß es 
berechtigt ist, in der damaligen Politik ein Widerspiel der K räfte  
der großen Fam ilien mit ihren Anhängern, nicht aber von regel
rechten Parteien zu sehen,2 sowenig ist es m. E . anderseits zuläs
sig, gegenüber diesen Persönlichkeiten, den „kraftvollen Einzel
menschen“ , die Gemeinschaft noch für diese Zeit ganz in den 
Hintergrund zu schicben und sie zum W erkzeug, ja  zum bloßen 
Objekt des M achtstrebens jener M änner zu machen. W ie der

1 Von der irrigen Angabe des Nepos (Milt. 7, 5), Miltiades sei von seinem 
Bruder Stesagoras vor Gericht verteidigt worden (der damals schon längst 
tot war), sehe ich ganz ab. Diesen Irrtum Ephoros zuzuweisen (so B e r v e  
S. 95 wie auch schon B u s o lt  I I 2 S. 600 A. 2), scheint mir gewagt. Siehe 
übrigens auch B e r v e  selbst S. 10 1, wo er mit Recht die Nachrichten über 
den Prozeß, Tod und die Zahlung der Buße, die bei Plat., Gorg. 5 16 ε, Plut., 
Kim. 4, Diod. X  30, Nep., Kim. 1 vorliegen, als spätere legendarische A us
schmückungen ansieht.

2 Siehe hierzu die o. S. 50 A. 2 genannten Ausführungen von P. Z a n c a n , 
sowie auch E h r e n b e r g ,  Ost und West S. 1 15 .
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T yran n  Peisistratos mit einem Teil seiner Kolonisationsunterneh
men auch den Zielen der Polis Athen gedient hat,1 so haben auch 
der athenische Staat und M iltiades in ihrer Haltung gegenüber 
dem Perser zueinander gefunden, und erst aus der engen V er
bindung von Führerpersönlichkeit und Gemeinschaft ist die 
weltgeschichtliche T at hervorgegangen.

Gewiß ist es zu begrüßen, wenn das nur zu wahre Wort Hein
rich v. T r e i t s c h k e s ,  daß M änner die Geschichte machen, auch 
gerade in unseren T agen  von der Forschung aufgenommen wird 
und diese dazu bestimmt, sich noch eindringlicher als bisher der 
Bedeutung der schöpferischen Persönlichkeit in der Geschichte 
bewußt zu werden. Doch dieses an sich berechtigte Bestreben 
d a rf nicht dazu führen, die Persönlichkeit zu sehr zu verabsolu
tieren und aus der Gemeinschaft zu lösen, durch die sie allein lebt 
und von der ihre historische Größe bedingt ist.

1 E s mag hier wenigstens angedeutet werden, daß ich B e rv e s  Ansicht, 
die Entstehung der Polis sei erst um 500 zu setzen, für nicht richtig halte. 
Siehe zu diesem Problem neuestens die Ausführungen E h r e n b e r g s , When 
did the Polis rise? im JH St. 57, 1937, S. 147 ff., der hierfür auf die Zeit um 
800 gekommen ist. Eine Stellungnahme zu dieser Frage ist im Rahmen 
dieser Arbeit nicht möglich. Vgl. im übrigen schon die Bemerkungen o.
S . 5 A . 2.



Nachtrag

Erst nach dem Bogenum bruch erschien der A ufsatz von 
F . H a m p l, Poleis ohne Territorium, K lio  32 (1939) S . 1-6 0 . 
A u f die in ihm vorgetragenen Hypothesen näher einzugehen, 
besteht hier keine V eranlassung; es wird zu ihm nur Stellung 
genommen, soweit er die obigen Ausführungen berührt.

Zu S. 10 : In N ax o s unter Lygdam is sieht H a m p l S . 25/26 eine 
Polis, die ihr Territorium  an Peisistratos verloren hätte, ohne da
durch ihre Existenz als Polis einzubüßen. E in  Beweis für diese 
Hypothese wird jedoch nicht erbracht (H a m p l sagt selbst: „ a n 
scheinend“ ).

Zu S. 10 ff.: Ü ber die Stellung des thrakischen Chersonesos 
zu Athen urteilt H a m p l (S. 46 f.) ähnlich wie B e r v e ;  auch er 
hält die Chersonesos für eine „A rt  von Hausbesitz des Philaiden- 
geschlechts“ , gibt dann freilich S. 47 A . 3 zu, daß seine D a r
legungen im H inblick au f Herod. V I  137  (bzw. 140), wo die 
Chersonesos als a t t i s c h e s  L a n d  erscheint (s. dazu oben S. 17), 
„nicht durchaus zwingend“  seien; s. hierzu noch den N achtrag 
zu S. 4 1 f. u. auf S. 6 6 f.

Zu S. 12 ff. Die m. E . unzutreffende Ansicht, die Chersonesos 
sei als einzige Polis zu betrachten, teilt H a m p l S. 12  (vgl. S . 47 
A . j) mit B e rv e .

Zu S. 12 A. 2 : Zu den im Kolophondekret genannten dcTc( ?)01- 
xicTai s. noch die von H a m p l S . 37 A . 3 (am Ende) zitierte 
Literatur. Daß diese „A poikisten“  jedoch mit der E inrichtung 
einer Apoikie in Zusam m enhang zu bringen sind, hierin scheint 
mir K o lb e  gegenüber S c h a e fe r ,  Hermes 71 (1936) S. 137  A . 3 
(und H a m p l a. a. O.), die dies bestreiten, unbedingt Recht zu 
behalten.

Zu S. 15 f . :  Zum  Verhältnis der korinthischen A poikien zur 
M utterstadt vgl. H a m p l S. 40-46. Auch er hält sie für eigene 
Gemeinden neben Korinth (S. 4 1), glaubt aber, sie als persön
lichen Besitz der Tyrannen ansehen zu müssen. D er Schieds
spruch des Themistokles zwischen Korinth und K o rk yra  
wegen Leukas (s. oben S . 16) macht ihm infolgedessen erklär
licherweise Schwierigkeiten: „ D e n k b a r  w ä r e  es a u c h ,1 daß

1 Von mir gesperrt.
München A k .Sb . 1939 (Bengtson) 5
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das Gebiet der Pflanzstädte zunächst den Tyrannen gehörte und 
sogleich nach deren Sturz von Korinth beansprucht und ein
gezogen w äre“  (S. 44); S. 45 spricht H a m p l dann davon, daß 
Kypselos und Periandros ihren Koloniegründungen den C harak
ter von korinthischen Unternehmungen gegeben haben könnten. 
Diese Hypothesen schweben m. E . in der Luft. Denn davon, 
daß Korinth die von den Tyrannen gegründeten Kolonien un
m ittelbar nach dem Sturz der Kypseliden eingezogen hätte (oder 
erst im ausgehenden 6. oder im 5. Jahrhundert), ist aus der 
Ü berlieferung nichts bekannt. Wenn die scharfe staatsrechtliche 
Trennung von Tyrann und Polis im alten Griechenland, wie sie 
B e r v e  und H a m p l vertreten, w irklich damals auch innerlich 
empfunden worden wäre, so müßte den Korinthern die A rgum en
tation, daß die Kolonien nach dem Sturz der Tyrannis nun ihnen 
gehörten, doch gewiß sehr schwer (oder gar unmöglich) geworden 
sein, da ja  niemand von den Zeitgenossen ihren Rechtsanspruch 
begriffen haben würde.

Zu S. 16 : Zu den Epidam iurgen Korinths in Poteidaia vgl. 
auch H a m p l S. 43 A . 1 ;  52 A . 2.

Zu S. 20 : W ie B e r v e  und S c h a c h e r m e y r  (R E . X I X  185) 
hält auch H a m p l S. 25, m. E . zu Unrecht, Sigeion für einen 
persönlichen Außenbesitz des Peisistratos.

Zu S. 41 f . :  Die A uffassung H a m p ls  S. 30 ff., die attischen 
Kolonisten hätten nach ihrer A nsiedlung durch M iltiades den 
Jüngeren  Lem nos als vom athenischen Staat verliehenen pre
kären Besitz innegehabt, scheint mir überspitzt. D er Rechts
anspruch Athens au f diese Insel, der u. a. auch im Königsfrieden 
von 386 v. Chr. betont wird (Xenoph. Hell. V  1 , 3 1 ) ,  beruht m. E . 
nicht au f dieser imaginären juristischen Fiktion, sondern einfach 
darauf, daß Lem nos seit den Tagen des jüngeren M iltiades, ob
wohl es ein eigenes Staatswesen darstellte (s. dazu oben S. 42 ff.), 
a t t i s c h e  B e w o h n e r  hatte, die seitdem immer in V erbindung 
mit Athen geblieben waren und daher auch stets zu den Athenern 
gerechnet wurden. Hier wie auch in der Stellung der thrakischen 
Chersonesos unter den Philaiden zum athenischen Staate (s. oben
S. 17  ff.) ist eben das völkische Zusam m engehörigkeitsgefühl 
stärker als alle irgendwie konstruierten staatsrechtlichen Bin-
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düngen zu bewerten; vgl. dazu auch die oben S. 43 zitierte Stelle 
des Thukydides (V II 57, 2).

Zu S. 4 3 : H a m p l (S. 34 f.) sucht zu zeigen, daß die Kolonie 
Brea(zu ih rerG rün dun gvgl.aucho.S . 10 A .3  ; 12) au f athenischem 
Staatsland angelegt und wie andere ebenfalls eine „P olis ohne 
Territorium “ gewesen sei. Daß diese Ansicht für Brea un
bedingt irrig ist, geht aus der oben S. 43 zitierten Inschrift 
Syll. I 3 67, 13  ff. ( =  IG . I 2 45), die auch H a m p l (S. 35) anführt, 
mit zwingender Deutlichkeit hervor; heißt es doch hier: έάν δέ 
τις έπιστρα[τεύηι επί τη ν  γη ]ν  τη ν  τω ν ά π ο ίκ ω ν  —  nicht 
etwa την των ’Α θ η ν α ίω ν , ήν οι άποικοι εχουσιν (oder ähn
lich). D as läßt sich m. E . durch keine auch noch so scharf
sinnige Konstruktionen hinweginterpretieren.

In der Frage, ob man für Hestiaia au f Euböa mit einer Apoikie 
oder mit einer Kleruchie zu rechnen habe, entscheidet sich 
H a m p l S. 36 f. (vgl. S . 53) für die erste M öglichkeit. Ich gebe 
gern zu, daß die Entscheidung dieser Frage bei dem jetzigen 
Stand der Forschung sehr schwierig ist (s. meine Bem erkung 
oben S . 45 A . 1), meine aber, daß vor allem die oben S . 43 heran
gezogene Inschrift IG . I2 42, zu der H a m p l keine Stellung ge
nommen hat, für die Existenz einer Kleruchie spricht.

Im  H inblick au f das in der vorliegenden Untersuchung an
geschnittene Problem hätte ich vielleicht noch au f die Rede 
Ernst von S t e r n s  hinweisen sollen: Staatsform  und Einzel- 
persönlichkeit im klassischen Altertum  (Hallische Universitäts
reden 20, 1923). Auch in ihr wird übrigens die Bedeutung der 
Tyrannis des Peisistratos für die Polis Athen (s. dazu o. S. 27^,64), 
vor allem für die wirtschaftliche Entwicklung, hervorgehoben 
(a. a. O. S . 6 f.').



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der philosophisch-historische
Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: 1939

Autor(en)/Author(s): Bengtson Hermann

Artikel/Article: Einzelpersönlichkeit und athenischer Staat zur Zeit des
Peisistratos und des Miltiades 1-67

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21111
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=57128
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=377027

